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.. Vorbemerkung 

„jiermit erstattet der Landesbeauftragte für Daten- 

„cnutz des Saarlandes seinen Tätigkeitsbericht für das 

.ahr 1991. 

.m Berichtszeitraum lag der Schwerpunkt der Kontrolien 

.w Sı.zZalbereich; die Allgemeine Ortskranksnkasse 

wurde cingehend überprüft (vgl. unten Tz. 6.1). 

'n der Gesetzgebung sind für den Datenschutz die Novei- 

» zur Abgabenordnung (vgl. unter Tz. 4.1) und auf 

andesebene vor al’em das Archivgesetz und die Novel- 

.ierung des Saarländischen Datenschutzgesetzes dedeut- 

KAM. 

» dem Spannungsverhältnis zwischen den Aufgaben der 

„ronive als "Gedächtnis der Nation" einerseits und den 

versönlichkeitsrechten der Betroffenen soll in dem 

heferentenentwurf eines Archivgesetzes, das ich schon 

seit langem fordere, ein Interessenausgleich ange- 

strebt werden. Bereits in meinem 4. Tätigkeitsbericht 

‘üör 1922 habe ich mich mit der Problematik auseinander- 

gesetzt (Tz. 8) und Empfehlungen für die gesetzliche 

„estaltung unterbreitet (4. TB Anlage 2). Der Entwurf 

:rägt im wesentlichen den datenschutzrechtlichen Belan- 

„en Rechnung. In einigen Detailfragen von grundsätzli- 

her Bedeutung habe ich Verbesserungen vorgeschlagen. 

Pie Zrchivierung von personenbezogenem Schriftqut der 

sf£ent!ichen Verwaltung stellt eine Durchbrechang des 

"m Interesse der Betroffenen wichtigen Grundsatzes 

Jar, daß Tnformationen zu löschen sind, wenn sie für 

ie Aufgabenwahrnehmung richt mehr erforderlich sind. 

Neshalo muß das Archivgesetz die Voraussetzungen der 

Aussonderung zu Archivzwecken präzise vorgeben, um den 

Anforderungen der Forschung einerseits und den schutz- 

würdigen Pelangen der Betroffenen andererseits Rech-
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rung zu tragen. Ich habe eine verbindliche Frist von 

36 Jahren gefordert, nach deren Ablauf öffentliche 

Stellen ihr Schriftgut grundsätzlich zur Archivierung 

anzuvieten und die Archive nach Ablauf eines weiteren 

kurzen Zeitraums über die Übernahme zu entscheiden 

haben. Es muß vermieden werden, daß nichtarchivwürdi- 

ges Schriftgut öffentlicher Verwaltung auf unabsehbare 

Zeit aufbewahrt bleibt. 

Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt ist die Sicherung 

der Persönlichkeitsrechte bei der Nutzung von Archiv- 

daten durch Dritte. Einer differenzierten Ausgestal- 

tung von Schutzfristen, die auch den postmortalen 

Persönlichkeitsrechten Rechnung tragen, muß besondere 

Beachtung geschenkt werden. 

Eines der wichtigsten Gesetzgebungsvorhabken für das 

Saarland ist die Novellierung des Saarländischen Daten- 

schutzgesetzes. Das Saarland ist durch seine Verfas- 

sung (Art. 2) dem Datenschutz in besonderer Weise 

verpflichtet. Die Landesregierung hat nunmehr den 

Entwurf zur Fortschreibung dieses Gesetzes im Landtag 

eingebracht, der den durch das Bundesverfassungsge- 

richt im Volkszählungsurteil (BVerfGE 65,1 ff) vorge- 

oebenen Anforderungen weitgehend entspricht. Insbeson- 

cere wırd dem in der Bundesrepublik einmaligen Mangel 

.bgeholfen, daß der Verfassungsschutz im Saarland 

hisher keiner Datenschutzkontrolle unterliegt. 

’n einzelnen Punkten habe ich Kritik geübt. 

Tıe Hersteilung größerer Transparenz der Informations- 

verarbeitung halte ich im Interesse der Bürger für 

notwendig. Der Bürger sollte wenigstens bei der Daten- 

erhebung über die Verwendungszusammenhänge - etwa auch 

über die automatisierte Verarbeitung seiner Daten - 

besser aufgeklärt werden. Soweit hinreichende Trans- 

parenz - insbesondere bei der Datenübermittlung - auch
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aus Gründen der Praktikabilität - nicht hergestellt 

werden kann, muß das Gesetz vor allem die am Daten- 

transfer beteiligten öffentlichen Stellen stärker in 

dıe Pflicht nehmen. Insbesondere sollte die Datenwei- 

tergabe in stärkerem Maße als bisher nachprüfbar wer- 

den, 

Das Saarländische Datenschutzgesetz2z gilt nur subsi- 

diär, d.h. seine Maßstäbe gelten nur soweit keine 

besonderen Vorschriften in bestimmten Bereichen anzu- 

wenden sind. Das Datenschutzgesetz hat also eine Auf- 

fangfunktion, die dann zum Zuge kommt, wenn bereichs- 

spezifische Vorschriften nicht vorliegen. Deshalb ist 

nicht einzusehen, daß die Informationsverarbeitung von 

Landtag, Gerichten und Staatsanwaltschaft von der 

Anwendung des Gesetzes teilweise ausgenommen werden ($S 

2 Abs. 2 Satz 3 Entwurf). Dies war nach dem geltenden 

Gesetz nicht der Fail und entspricht auch nicht der 

Rechtslage in anderen Bundesländern (Berlin, Baden- 

Württemberg, Niedersachsen, Sachsen, Schleswig-Hol- 

stein, Thüringen). Ich sehe auch keine Notwendigkeit 

für eine solche Beschränkung des Anwendungsbereiches, 

weil spezielle Vorschriften - etwa die Strafprozeßord- 

nung - stets Vorrang haben. Andererseits bestehen noch 

nicht für alle der genannten Bereiche spezielle, daten- 

schutzrechtliche Vollregelungen. So ist die Novellie- 

rung der Strafprozeßordnung bislang noch nicht abge- 

schlossen. Etwa das Auskunftsrecht des Betroffenen 

wird auch in dem Gesetzentwurf zur Bekämpfung des 

illegalen Rauschgifthandels und der organisierten 

Äriminalität (vgl. unten Tz. 3.1) der veränderten 

Verfassungslage nicht angepaßt; den Forderungen der 

Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und 

der Länder wurde bisher nicht entsprochen (vgl. 9. TB 

Anlage 1 S. 133). Erkannte und nicht erkannte Rege- 

lungsdefizite in den Gesetzen lassen es um so dringli- 

cher erscheinen, daß die generellen Anforderungen des 

Catenschutzgesetzes an den Umgang mit personenbezoge-
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nen Daten für alle öffentlichen Stellen verpflichtend 

bleiken und das Gesetz seine Auffangfunktion voll 

erfüÄlen kann. Daß auch die Staatsanwaltschaft an die 

Eınhaltung von Grundsätzen des Datenschutzes - etwa an 

die Beachtung der Regeln über das Auskunftsrecht der 

Betrcffenen auf der Grundlage des geltenden Saarländi- 

scher Datenschutzgesetzes - erinnert werden muß, be- 

leuchtet ein in diesem Bericht dargestellter Vorgang 

(vgl. unten Tz. 3.4). 

Hinsichtlich der organisatorischen und dienstlichen 

Zuordnung des Landesbeauftragten für Datenschutz ste- 

hen grundsätzlich Änderungen ins Haus. Der Landesbeauf- 

tragte untersteht nach dem geltenden Gesetz der Dienst- 

aufsicht des Ministers des Innern. Wenn auch eine 

Fach- und Rechtsaufsicht nicht stattfindet und auch in 

der Vergangenheit seine sachliche Weisungsungebunden- 

heit und Unabhängigkeit stets gewahrt war, ist es zu 

begrüßen, daß zur Vermeidung jedweder Interessenkol- 

lısion der Landesbeauftragte - nach einer im zuständi- 

gen Ausschuß mehr und mehr erkennbaren Tendenz - der 

Dienstaufsicht des Landtagspräsidenten unterstellt 

werden soll. Verknüpft damit ist jedoch die Frage, ob 

die Funktionen der Aufsichtsbehörde für den privaten 

Bereich - wie bisher - vom Landesbeauftragten wahrge- 

nommen werden sollen. Nach dem Bundesdatenschutzgesetz 

ıst die Landesregierung ermächtigt, für diese Aufgaben 

eine Öffentliche Stelle zu bestimmen. Es hat sich in 

der "Vergangenheit als zweckmäßig erwiesen, die Auf- 

sicht über den privaten Bereich dem für die Überwa- 

chung öffentlicher Stellen zuständigen Landesbeauftrag- 

ten zu übertragen. Dem Bürger wird die Notwendigkeit 

nicht vermittelt werden können, daß die bisherige 

Zusammenfassung der Datenschutzkontrolle in einer Hand 

aufgegeben werden soll. Die auch für den Fachmann 

nicht immer einfache Unterscheidung zwischen öffentli- 

cher Verwaltung und privatem Bereich kann für den 

Bürger zur Kompetenzfalle werden; jedenfalls sind
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2. Polizei 

2.1 Arbeitsdatei PIOS - Innere Sicherheit (APIS) 

In meinem 9. Tätigkeitsbericht habe ich meine Prüfung 

des Systems APIS dargestellt (Tz. 3.2.1). In dieser 

Verbunddatei, die beim Bundeskriminalamt geführt wird, 

werden Informationen gespeichert, die im Zusammenhang 

mit staatsgefährdenden Delikten stehen. Die Staats- 

schutzdienststellen des Bundeskriminalamtes und aller 

Landeskriminalämter erfassen in dieser Datei Informa- 

tionen über die einschlägigen Delikte und können auch 

auf solche anderer Staatsschutzdienststellen zugrei- 

fen. 

Zu den staatsgefährdenden Delikten gehören neben sol- 

chen, deren staatsfeindliche Zielrichtung bereits im 

Straftatbestand selbst zum Ausdruck kommt (insbesonde- 

re Friedensverrat, Hochverrat, Gefährdung des demokra- 

tischen Rechtsstaates, Landesverrat, Straftaten gegen 

die Verfassungsorgane) auch der Terrorismus sowie 

politisch motivierte sogenannte "andere Straftaten". 

zu den letzteren zählen ohne Einschränkung alle Straf- 

taten, die eine staatsfeindliche Zielrichtung erkennen 

lassen. 

Nachdem dıe Sinnhaftigkeit dieser Datei nach wie vor 

diskutiert wird, habe ich im Berichtsjahr die Praxis 

der Saarländischen Polizei erneut überprüft. Dies war 

auch deshalb angebracht, weil zwischenzeitlich das 

Saarländische Polizeigesetz in Kraft getreten ist, das 

auch bei der Datenverarbeitung im Zusammenhang mit 

APIS zu beachten ist. 

Im einzelnen habe ich die Speicherung von Beschuldig- 

ten/Verdächtigen, Gefährdeten, Geschädigten und ande- 

rer Personen sowie von Objekten und Institutionen
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überprüft. Weiter habe ich mich mit Verfahrensgesichts- 

punkten beschäftigt. 

Das Mengengerüst und die statistische Auswertung des 

APIS-Bestandes ließen erkennen, daß die Speicherungen 

insgesamt wesentlich zurückgenommen wurden. Unter 

Staatsschutzaspekten unbedeutende Straftaten werden 

nicht mehr erfaßt. Insgesamt läßt sich feststellen, 

daß die Polizei in diesem sensiblen Bereich noch mehr 

als früher um Zurückhaltung bemüht ist. 

Die untersuchten Fälle gaben keine Veranlassung, die 

Zulässigkeit der Speicherung in Frage zu stellen. Die 

Erfassung etwa einer Person, die bei einer politischen 

Veranstaltung mit einem angespitzten Metallstab bewaff- 

net Gewalt anwendete und deshalb auch verurteilt wor- 

den ist, begegnet keinen Bedenken, zumal der Betrof- 

fene in einem anderen Bundesland zur polizeilichen 

Beobachtung ausgeschrieben und mit 74 weiteren Sachver- 

halten im System gespeichert ist. 

In einigen Punkten habe ich auf eine Verbesserung der 

Verarbeitungspraxis drängen müssen. 

Bei gefährdeten Personen - hierzu zählen insbesondere 

auch hochrangige Politiker - läßt das Gesetz eine 

Speicherung von höchstens drei Jahren, die Handlungsan- 

weisung zur Informationsverarbeitung "Staatsschutz- 

delikte" bei der Kriminalinspektion I von höchstens 

zwei Jahren zu. Eine Überschreitung dieses Zeitraums, 

die sich nicht selten als notwendig erweisen wird, ist 

allerdings bei dem genannten Personenkreis ‘nur mit 

Einwilligung des Betroffenen zulässig. Grundsätzlich 

muß Transparenz hinsichtlich Zweck- und Verwendungszu- 

sammenhang der Speicherung in APIS hergestellt werden. 

Ich habe zwar keinen Anlaß zu der Annahme, daß die 

betroffenen Personen über die Tatsache ihrer Speiche- 

rung im Bereich des Staatsschutzes nicht unterrichtet 

- 1 -
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sind, zumal dies zu ihrem eigenen Schutz geschieht. 

Immerhin sollte die Tatsache, daß eine Aufklärung über 

den genauen Verwendungszusammenhang stattgefunden hat 

und die Betroffenen in der Speicherung über den gesetz- 

lich zulässigen Zeitraum hinaus zugestimmt haben, 

aktenkundig gemacht werden. Insoweit ist die Dokumenta- 

tion verbesserungsbedürftig. 

nstitutionen und Objekte, soweit sie auf bestimmte 

ratürjiche Personen bezogen werden können, dürfen nur 

un<er Beachtung der gesetzlichen Voraussetzungen ge- 

speirkert werden. Ein solcher Personenbezug kann etwa 

gereben sein bei Firmennamen. Demnach ist vor der 

Speicherung stets die Personenbeziehbarkeit von Insti- 

tutionen und Objekten zu überprüfen. Die gesetzlichen 

Voraussetzungen für eine Speicherung sind jedenfalls 

zu überprüfen, wenn sich ein Personenbezug aus den 

Umständen ergibt. Ich habe mich ausdrücklich gegen 

eine unter diesem Gesichtspunkt ungeprüfte Sammlung 

von Orjanisationen und Institutionen gewandt und eine 

Überprüfung des Bestandes gefordert. 

im Anschluß an die Prüfung im Jahre 1987 habe ich 

gefordert, die Gründe zu dokumentieren, die die Spei- 

cherung in APIS rechtfertigen. Die zwischenzeitlich 

ergangene Handlungsanweisung sieht vor, daß die Grün- 

Ge, die zur Erfassung personenbezogener Daten geführt 

haben, auf einem Kontrollblatt vermerkt werden. Die 

Prüfung hat jedoch gezeigt, daß diese Dokumentation 

noch nicht, zumindest aber nicht durchgängig erfolgt. 

Eine systematische Aufarbeitung ist geboten. Die 

Komplexität der Entscheidung erfordert eine differen- 

zierte Darlegung. 

Schließlich stellt sich das Problem der Altfälle. Ich 

habe eine systematische Überprüfung und Aufbereitung 

des Bestandes gefordert.
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Die Errichtungsanordnung zu APIS ist durch eine "Hand- 

lungsanweisung zur Informationsverarbeitung "Staats- 

schutzdelikte" bei der Kriminalinspektion I" ergänzt 

worden. Dies ist zu begrüßen. Erfreulicherweise wird 

bei der Bewertung von Demonstrationen davon ausgegan- 

gen, daß grundsätzlich keine Erfassung in APIS er- 

folgt. Hakenkreuzschmierereien werden inzwischen eher 

als Provokation und Tabuverletzung, denn als staats- 

schutzrelevante Delikte mit politischem Hintergrund 

gewertet. Weiter wird deutlich herausgestellt, daß die 

Speicherung oder Weitergabe von Informationen stets 

auf die Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit zu 

überprüfen ist, wobei ein enger Maßstab angelegt wer- 

den soll. 

Einer Ergänzung bedürfen indessen vor allem die Rege- 

lungen zu den sog. "anderen Straftaten". Es muß vermie- 

den werden, daß die einer solchen Straftat Verdächti- 

gen vorschnell mit dem Stempel der Verfassungsfeind- 

lichkeit versehen werden. Wenn auch in der Zielsetzung 

keine Meinungsverschiedenheiten bestehen, ist doch 

eine weitere Konkretisierung der Handlungsanweisung 

geboten. Bei der Erfassung dieser "anderen Straftaten" 

ist stets die Schwere und die überörtliche Bedeutung 

der Tat zu berücksichtigen. Zu diesen beiden Merkmalen 

habe ich konkrete Kriterien vorgeschlagen und dem 

Ministerium Formulierungen für eine Ergänzung der 

Handlungsanweisung unterbreitet. 

Zur Durchführung der Aussonderungsprüfung, die in 

regelmäßigen Zeitabständen erfolgt, fertigt die Staats- 

schutzabteilung eine Liste von Personen. Je eine Kopie 

mit den Daten aller zur Prüfung anstehenden Personen 

wird den jeweiligen Akten beigeheftet. Bei dieser 

Verfahrensweise führt die Einsicht in eine Akte dazu, 

daß auf andere Personen hingewiesen wird, obwohl diese 

mit dem Vorgang dieser Akte tatsächlich überhaupt 

nicht in Zusammenhang gebracht werden dürfen, ja mög- 

-9 —-



ruicksache_'0/941 Lan d rlande - 19. Wahlperiode - 

iicherweise sogar von Gesetzes wegen bereits im System 

velöscht sind. 

2.2 Kan-Richtlinien 

Die Erschließung des Aktenbestandes im Polizeibereich 

erfolgt über den Kriminalaktennachweis (KAN). Für 

bestimmte Straftaten wird zentral beim Bundeskriminal- 

amt der "Bundes-KAN" geführt, der Teil von INPOL als 

bundesweiter Verbunddatei ist. Er enthält als Mindest- 

umfang neben den Personalien der Beschuldigten oder 

Verdächtigen die aktenführende Dienststelle, die Akten- 

nummer und das Aussonderungsprüfdatum. Der Kriminal- 

aktennachweis schafft die Voraussetzung für schnelle 

und gezielte Ermittlungen von Polizeidienststellen. 

bas Ministerium des Innern hat "Richtlinien für den 

Kriminalaktennachweis" vorgelegt, die sich an den vom 

kundeskriminalamt erarbeiteten Rahmenrichtlinien orien- 

tieren. Ich hatte Gelegenheit, dazu Stellung zu neh- 

nen. 

Auch bei zentralen Verbunddateien, die im Zugriff von 

Dienststellen des Bundes und der Länder stehen, ist 

das jJnweilige Landesrecht - hier also das Saarländi- 

sche Polizeigesetz - vorrangig zu beachten. Nach der 

einschlägigen Regelung kann die Vollzugspolizei perso- 

nenberogene Informationen, die sie im Rahmen von Straf- 

eraitrlungsverfahren über Personen gewonnen hat, die 

verdächt:g sind, eine Straftat begangen zu haben, in 

Dateien speichern, soweit das zur vorbeugenden Bekämp- 

fung von Straftaten erforderlich ist, weil wegen der 

Art, Ausführung und Schwere der Tat und der Persönlich- 

keit des Betroffenen die Gefahr der Wiederholung be- 

steht (5 30 Abs. 2 SPolG). 

Die somit vom Gesetz vorgesehene Prognoseentscheidung 

erforder, daß die Umstände jedes einzelnen Falles, 
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insbesondere aber die Persönlichkeit des Betroffenen, 

einer individuellen Wertung unterzogen werden. 

Hinzu kommen muß dann die Prüfung der "KAN-Relevanz" 

der vorgeworfenen Straftat. Wegen des bundesweiten 

Zugriffs ist nur die Speicherung von schweren Delikten 

mit überörtlicher Bedeutung angemessen. Die Richtlinie 

beschränkt deshalb den Speicherungsumfang auf Verbre- 

chen, enumerativ festgelegte Vergehen und "überre- 

gional bedeutsame Straftaten". 

Ich habe betont, daß eine Einzelbewertung der Strafta- 

ten unabdingbare Voraussetzung für die Speicherung im 

Bundes-KAN sein und jeglicher Automatismus vermieden 

werden muß. Wenn auch kein Dissens in dieser Beurtei- 

lung bestand, habe ich darauf gedrängt, daß diese im 

Saarländischen Polizeigesetz vorgegebene Voraussetzung 

deutlicher als ursprünglich vorgesehen in der Richt- 

linie zum Ausdruck komnt. 

Bedenken habe ich gegen die unkritische Bezugnahme auf 

die "Richtlinien zur Führung von INPOL-Saarland (ISA) 

und der polizeilichen Kriminalstatistik" geäußert. In 

dem darin enthaltenen Straftatenkatalog wird die KAN- 

Relevanz einzelner Delikte durch "Sternchen" gekenn- 

zeichnet. Hierin kann eine Vorwegnahme der Einzelfall- 

bewertung gesehen und der unzulässige Automatismus bei 

der Übernahme in den Bundes-KAN fortgeschrieben wer- 

den. Die Einzelfallprüfung ist jedoch nach dem Saar- 

ländischen Polizeigesetz zwingend vorgeschrieben. 

Ich hätte mir außerdem gewünscht, daß die Kriterien 

für die überregional bedeutsamen Straftaten - vor 

allem für Extremismus, internationale Betätigung, 

Straffälligkeit außerhalb des Wohn- und Arbeitsberei- 

ches - konkreter gefaßt worden wären. Darauf wurde 

jedoch im Interesse der Bundeseinheitlichkeit der 

Richtlinie verzichtet. 
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Rie Richtlinien für den Kriminalaktennachweis sind 

zwischenzeitlich in Kraft getreten. 

2.3 Zentrales Verkehrs-Informationssystem (ZEVI1S) 

Nach einer umfassenden Diskussion im Vorfeld (vgl. 

meinen 6. TB Tz. 5.1) hat das Gesetz zur Änderung des 

Straßenverkehrsgesetzes vom 28.01.1987 die gesetzli- 

chen Voraussetzungen für die Einrichtung eines "Zentra- 

len Verkehrs-Informationssystems" (ZEVIS) geschaffen. 

Das Kraftfahrtbundesamt führt im wesentlichen zwei 

Register, das zentrale Fahrzeugregister (ZFR) und das 

Verkehrszentralregister (VZR). Das ZFR enthält sowohl 

Fahrzeugdaten als auch Halterdaten. Sie dienen der 

Identifizierung von Fahrzeugen, sowie von Personen in 

ihrer Eigenschaft als Halter von Fahrzeugen. Das VZR 

enthält bestimmte Bußgeldentscheidungen und Verkehrs- 

straftaten, sowie die Fahrerlaubnis betreffende Daten. 

ZEVIS ist ein Datenverarbeitungsverfahren, mit dem 

eine Auswahl von Daten aus dem ZFR und VZR so gespei- 

chert wird, daß diese Daten unmittelbar im Dialog 

abgerufen werden können. Das System umfaßt etwa 53 

Millionen Datensätze und stellt damit eine der größten 

Datenbanken im staatlichen Bereich dar. Für den Abruf 

der ZEVIS-Daten stehen den externen Nutzern derzeit 6 

Arbe’tsgänge zur Verfügung. Als Beispiel sei die "H-An- 

fraae" erwähnt. Auf die Eingabe des -Fahrzeugkennzei- 

cbers hin werden die Halterdaten also Name, Vornane, 

Geburtsdatum, Geburtsort und Anschrift angezeigt. 

Im Saarland stehen sieben Terminals zur Verfügung. Sie 

befinden sich alle beim Kriminalpolizeiamt, welches 

für das gesamte Land die Aufgabe einer zentralen Abruf- 

stellr wahrrimmt. Da die Mehrzahl der Polizeidienst- 

stellen über keinen ZEVIS-Anschluß verfügt, müssen 

diese sıch des Kriminalpolizeiamtes (KPA) bedienen. 
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Die Abfragemöglichkeit ist rund um die Uhr gewährlei- 

stet. Die von außen Abfragenden benutzen dabei Telefon 

oder Funk. Zur Sicherung gegen Mißbrauch müssen sie 

sich durch Nennung eines monatlich wechselnden Codewor- 

tes legitimieren. Für die abrufende Stelle sind Kennun- 

gen vergeben. Um den Umfang der Übermittlungen zu 

verdeutlichen, sei erwähnt, daß im Saarland im Jahre 

1990 84.808 Abrufe getätigt worden sind. 

Ein derartiges Informationssystem, das es ermöglicht, 

ınnerhalb von Sekunden auf einen riesigen Datenbestand 

zuzugreifen, schafft erhebliche Gefährdungen für das 

informationelle Selbstbestimmungsrecht der Betroffe- 

nen. Deshalb hat das Gesetz die Behörden, die Zugriff 

haben dürfen, sowie die Zwecke, für die die abgerufe- 

nen Daten verwendet werden dürfen, festgelegt. Als 

weitere wesentliche Vorkehrung sieht das Gesetz vor, 

daß beim KBA Aufzeichnungen von Abrufen zu fertigen 

sind. Die Einzelheiten ergeben sich aus der Fahrzeugre- 

gisterverordnung. Diese Protokollierung soll ermögli- 

chen, nachträglich die Rechtmäßigkeit von Abrufen zu 

kontrollieren. 

Dabei wird unterschieden zwischen der Grundprotokollie- 

rung und der Zusatzprotokollierung. Bei der Grundproto- 

koilierung werden bei jedem Abruf Aufzeichnungen über 

«ie bei der Durchführung der Abrufe verwendeten Daten, 

den Tag und die Uhrzeit der Abrufe, die Kennung der 

abrufenden Dienststelle und die abgerufenen Daten 

gefertigt. Bei der Zusatzprotokollierung sind weitere 

Aufzeichnungen zu fertigen, die sich auf den Anlaß des 

Abrufs erstrecken und die Feststellung der für den 

Abruf verantwortlichen Personen ermöglichen. Die Quote 

beträgt 2 % der Abrufe. Bei sogenannten P-Abfragen, 

die die Feststellung der auf eine Person zugelassenen 

Fahrzeuge ermöglicht, wird in jedem Fall eine Zusat2- 

protokollierung gefertigt.
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n 
>i der Zusatzprotokollierung hat die abrufende Stelle 

3en Anlaß des Abrufs unter Verwendung von sechs festge- 

Ingtır Schlüsselzahlen anzugeben. Bei Verwendung be- 

stimmter Schlüsselzahlen sind noch ergänzende Angaben, 

ı Aktenzeichen, Tagebuchnumner oder eine Kurzbe- 

  

schreibury dzs Abrufanlasses anzugeben. Zur Feststel- 

lung der für den Abruf verantwortlichen Person sind 

die Dienstnummer, Nummer des Dienstausweises, ein 

Namenskurzzeichen oder andere identifizierende Hinwei- 

se anzugeben. 

{m Berichtsjahr habe ich die Nutzung von ZEVIS durch 

lie saarländische Polizei überprüft. Grundlage war die 

Grund- und Zusatzprotokollierung der Abfragen in einen 

bestimmten Zeitraum, die das KBA auf Anforderung für 

unsere Prüfungszwecke ausdrucken ließ. 

"unächst wurde deutlich, daß die Grundprotokollierung 

Feiner Ansatz für eine wirksame Kontrolle bietet und 

ihr insofern ein besonderer Wert kaun zugemessen wer- 

den kann. Weder Anlaß noch die Person des Zugreifenden 

verden aufgezeichnet. Anders ist es bei der Zusatzpro- 

tokollierung, die Anlaß der Abfrage und Person des 

:bfragenden Aokumentiert und damit den Einstieg für 

ejne Überrrüfung der Zulässigkeit des Abrufs bietet. 

ıier zeigten sich in der Praxis deutliche Mäng21. Der 

ir'a3 Ord'oder die Person wurden nicht in der gekate- 

ten Weise oufgezeichnet; der Bhfragende war deshalb 

inet niebt Identifizierbar. Um den Umfang der Fehler- 
y @upt> hi der Protokollierung festzustellen, ist eine 

Seitz “es umfangreichen Ausdruckes in formeller Hin- 

sicht vr1’ständig ausgewertet worden. 19 von insgesamt 

51 Abfragen wurden in jeder Hinsicht ordnungsgemäß 

protcek>lliert. Dies ist ist ein Anteil von nur rund 

40 % der Abfragen. Die Untersuchung fehlerhafter Abfra- 

gen erzab im einzelnen folgendes Bild: 
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In 14 Fällen war die Protokollierung in Bezug auf die 

Person des Abfragenden, in 16 Fällen in Bezug auf den 

Abfragegrund unzulänglich. In 10 Fällen ist eine fal- 

sche Schlüsselzahl verwandt worden. Bei einigen Abfra- 

gen sind diese Fehler sogar in Kombination zu verzeich- 

nen. 

Infolge dieser formellen Mängel hat die Prüfung der 

Rechtmäßigkeit der Abrufe - sofern sie überhaupt mög- 

lich war - einen unangemessen hohen Aufwand verur- 

sacht. In einer nicht unerheblichen Zahl von Fällen 

konnte die Erforderlichkeit der Abfrage im konkreten 

Falle nicht überprüft werden. 

Um zukünftig eine den rechtlichen Vorgabe entsprechen- 

de Nutzung von ZEVIS zu ermöglichen, sind die saarlän- 

dischen Richtlinien für ZEVIS zu überarbeiten und 

fortzuschreiben. Das bei den Abrufberechtigten in der 

Handhabung der Protokollierung bestehende Informations- 

defizit muß beseitigt werden. Die Bediener der Termi- 

nals bedürfen wegen ihrer Schlüsselstellung intensiver 

Schulung und Fortbildung. Sie haben vor allem eine 

vollständige, ordnungsgemäße Protokollierung sicherzu- 

stellen. Die interne Kontrolle, die bisher schon statt- 

gefunden hat, muß wirksamer gestaltet werden. Es muß 

erreicht werden, daß Protokollierungsfehler vermieden 

und eine zweckentsprechende Nutzung von ZEVIS sicher- 

gestellt ist. 

Das Ministerium des Innern hat den Prüfungsergebnissen 

im wesentlichen nicht widersprochen und hat eine Be- 

rücksichtigung meiner Anregungen zugesagt. 

2.4 Telefon-Notruf 

Der leichte und unmittelbare Zugang eines Hilfesuchen- 

den in Notfällen zum Arzt oder Rettungsdienst war 

bereits Gegenstand meiner Tätigkeitsberichte (6. TB 
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Tz. 6.3.3; 11. TB Tz. 3.5). Meine Empfehlung für die 

Rettungsleitstelle des Saarlandes, eine einheitliche 

Rufrummer ohne Ortskennziffer einzuführen, ist derzeit 

immer noch nicht verwirklicht. Seit März 1991 ist zwar 

die einheitliche Rufnummer 19222 geschaltet, die je- 

Aoch erst 1994 ohne die Vorwahl des Ortsnetzes Saar- 

brücken angewählt werden kann. Aber auch dann ist die 

Rufnummer wenig komfortabel, zumal sich die Aussichten 

für eıne Veröffentlichung an exponierter Stelle nicht 

verbessert haben. Bisher ist dieser oft lebenswichtige 

Schlüssel für einen direkten Zugang zur Rettungsleit- 

stelle allenfalls unter den "wichtigen Rufnummern" 

eines jeden Telefonbuchbereiches zu finden. Viel be- 

kannter sind und bleiben die auf dem Deckblatt eines 

Telefonbuches aufgetragenen Nummern 110 für die Poli- 

zei und 112 für die Feuerwehr. Es wird nicht einmal 

darauf aufmerksam gemacht, daß es sich bei der 110 um 

eine Nummer handelt, mit der man - jedenfalls zunächst 

- die Polizei erreicht. Auch unter der Feuerwehrrufnunm- 

mer 112 laufen die Anrufe - abgesehen von den Ortsnet- 

zen Saarbrücken, Völklingen und Homburg - zunächst 

immer bei der Polizei auf. Die Polizei wird deshalb 

nach wie vor häufig zur Verständigung des Notarztes 

oder Anforderung eines Krankenwagens eingeschaltet, 

ohne daß es sich dabei um polizeirelevante Vorfälle 

handeln muß. Bei akuten Erkrankungen oder häuslichen 

Unfällen besteht jedoch für die Beteiligung der Poli- 

zei keine Notwendigkeit. Es gibt nun einmal Vorfälle, 

bei denen in erster Linie der Arzt oder die Rettungs- 

stelle und nicht die Polizei gefragt sind. Immerhin 

vesteht die Gefahr der Selbstbezichtigung strafbarer 

Handlungen, zu der niemand - auch nicht im Notfall - 

sezwungen sein sollte. Meine Anregung fand kein Gehör, 

nicht dem Legalitätsprinzip unterworfene Bedienstete 

für die Entgegennahme von Notrufen bei der Polizei 

einzusetzen, um die Beamten als hoheitlich handelnde 

Organe nicht dem Zwang zum Einschreiten auszusetzen. 

- 16 -



Drucksache 10/941 Lan rlan - 10. Wahlperi 

Die Diskussion ist durch die Entscheidung des Rates 

der EG vom 5. Oktober 1990 für die Einführung einer 

europaweiten Notrufnummer 112 neu entfacht worden. Das 

Problem bleibt unbewältigt, daß ein Hilfesuchender 

diese Nummer statt der Nummer der Rettungsleitstelle 

wählt und damit keine direkte Verbindung zum Rettungs- 

dienst zustande kommt. 

2.5 Vorläufige Anwendungshinweise zum Ausländergesetz 

Das am 1. Januar 1991 in Kraft getretene Ausländerge- 

setz begründet Übermittlungspflichten öffentlicher 

Stellen an die Ausländerbehörde ($ 76). Diese sind 

schon auf den ersten Blick so umfassend, daß der Vor- 

wurf nicht unberechtigt erscheint, die Regelungen 

würden einer lückenlosen Überwachung Vorschub leisten. 

Ein Überwachungsstaat ist jedoch auch im Hinblick auf 

Ausländerprobleme mit dem Menschenbild, das das Grund- 

gesetz vermittelt, nicht vereinbar. Aus diesem Grund 

sah sich der Bundesminister des Innern - mit Unterstüt- 

zung auch einiger Innenminister/Senatoren der Länder - 

veranlaßt, den Anwendungsbereich auf ein angenessenes 

Maß zu beschränken. 

Im Februar 1991 wurde bereits ein Entwurf für vorläufi- 

ge Anwendungshinweise vorgelegt, der in Teilen positi- 

ve Ansätze enthält. Der traditionelle Freiraum von 

Kırchen und kirchlichen Einrichtungen wurde durch 

Einschränkung des Begriffs der öffentlichen Stelle 

berücksichtigt. Kirchen sind zu Mitteilungen an die 

Ausländerbehörde nicht verpflichtet. Öffentliche Stel- 

len müssen lediglich "bei Gelegenheit" der Aufgaben- 

wahrnehmung zur Kenntnis gelangte Sachverhalte nicht 

weitergeben. Eine Übermittlungspflicht von Beratungs- 

stellen entfällt. Was Lehrer von ihren Schülern oder 

Erzieher von ihren Schutzbefohlenen erfahren, ist 

nicht mitteilungspflichtig. 
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Trotz dieser erfreulichen Klarstellungen hat der Ent- 

wurf in einer Reihe von Punkten Anlaß zur Kritik gege- 

ben. Übermittelt werden sollten nur bereits vorhandene 

informationen; "schnüffeln" ist jedenfalls nicht gebo- 

ten. Weiterhin sollte die übermittelnde Stelle zur 

Prüfung verpflichtet sein, ob die Weitergabe von Infor- 

mationen im Einzelfall erforderlich, vor allem verhält- 

nismäßig ist. An der Erforderlichkeit der Übermittlung 

von Ausweisungsgründen mangelt es zum Beispiel, wenn 

feststeht, daß eine Ausweisung nicht in Betracht 

kommt, weil ein Ausländer einen erhöhten Ausweisungs- 

schutz genießt ($ 48 AusiG). 

Bedenken grundsätzlicher Art bestehen, wenn man sich 

vergegenwärtigt, daß der Entwurf der vorläufigen Anwen- 

dungshinweise 41 Seiten umfaßt und die Gliederungstie- 

te den Adressaten regelmäßig überfordern dürfte. Die 

Hinweise sollten auch bereichsspezifisch nach den für 

Übermittlungen in Betracht kommenden Stellen geglie- 

dert werden mit dem Ziel, diese abschließend zu benen- 

nen. 

Zu dem Entwurf habe ich gegenüber dem hiesigen Ministe- 

zium des Innern ausführlich Stellung genommen. Der 

Auffassung, im Saarland bestehe kein Bedarf für vorläu- 

{ige Anwendungshinweise, bin ich entgegengetreten. Ich 

„abe verdeutlicht, daß der Gesichtspunkt der Rechts- 

sicherheit gebietet, den betroffenen, mit dem Auslän- 

Jerrecht nicht vertrauten Behörden, Hilfestellung bei 

der Rechtsanwendung zu geben, zumal der Gesetzeswort- 

jJaut - wie oben bereits verdeutlicht - zu einer zu 

umfassenden, letztlich nicht gewollten Datenübernmitt- 

lung Anlaß geben kann. Das Ministerium hat sich darauf 

beschränkt, meine Stellungnahme an den Bundesminister 

des Innern weiterzuleiten.
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2.6 Automatisierte Protokollierung von Melderegister- 

abfragen 

Bereits im Bericht des Ausschusses für Innere Verwal- 

tung über die Beratung meines 7. Tätigkeitsberichts 

vom 30.09.1988 (Lt-Drucksache 9/1580 - 9/468, 10. TB 
Anlage 9) wurde für den automatisierten, unmittelbaren 

Zugriff der Polizei auf das Melderegister eine autona- 

tisierte Protokollierung der Abrufe gefordert, damit 

das Abrufverhalten der Polizei und die Erforderlich- 

ke.t der Abrufe wenigstens im nachhinein kontrolliert 

werden kann. Diese Forderung habe ich in meinen 11. 

TB Tr. 3.4.2 nochmals erhoben, ohne daß die Landes- 

hauptstadt Saarbrücken als Betreiberin der Anlage dem 

Folge geleistet hätte. Auch meine weiteren Bemühungen 

hatten keinen Erfolg. Zuletzt wurde eine Verwirkli- 

chung Ende 1992 in Aussicht gestellt. Mit der automati- 

sierten Protokollierung soll auch das Einwohnermelde- 

programm geändert werden. Im Interesse der schutzwürdi- 

gen Belange der Betroffenen halte ich eine derartig 

lange Verzögerung für nicht mehr hinnehmbar. Ich habe 

deshalb die Landeshauptstadt aufgefordert, nunmehr 

unabhängig vom Einsatztermin des neuen Verfahrens die 

Protokollierung einzuführen. Die Landeshauptstadt hat 

mir zwischenzeitlich zugesagt, die automatische Proto- 

koilierung in Kürze zu realisieren. 

Ontine-Anschlüsse verändern qualitativ die Datenüber- 

mittiung. Der komfortable Direktzugriff ermöglicht es, 

eine leichte Verbindung zwischen Informationen aus 

verschiedenen Bereichen herzustellen. Damit droht 

Gefahr für die Zweckbindung der Daten. Die Vollzugs- 

polizei wird sozusagen zu einer Außenstelle der Melde- 

pehörde; dies um so mehr, als das Polizeirevier 3 

Anfragen für alle Dienststellen der Schutzpolizei im 

Saarland mittels seines an das Melderegister der Lan- 

deshauptstadt angeschlossenen Terminals beantwortet. 

Wenigstens nachträglich sollte deshalb auf der Grundla- 
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ge der Protokollierung die Berechtigung der Anfragen 

überprüft werden können. 
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3. Justiz 

3.1 Gesetzentwurf zur Bekämpfung des illegalen Rausch- 

gifthandels und der organisierten Kriminalität 

(Org-KG) 

in früheren Tätigkeitsberichten habe ich über die 

bisherigen - allerdings nicht erfolgreichen - Bemühun- 

gen der Bundesregierung, die Strafprozeßordnung fortzu- 

schreiben, und die Auffassung der Datenschutzbeauftrag- 

ten zu dieser dringend notwendigen Novelle berichtet 

i9. TB Tz. 2.1 und Anlage 1; 11. TB Tz. 5.1 und Anlage 

il: 12. TB Tz. 4.1). Der Entwurf ist nicht einmal zur 

parlamentarischen Beratung gelangt. Der Bundesrat hat 

seinerseits den Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung 

der illegalen Rauschgifthandels und der organisierten 

Kriminalität eingebracht, der auch die Fortschreibung 

des Strafverfahrensrechts zum Gegenstand hat (vgl. 12. 

TB Tz. 4.2). Dieser auch nach Auffassung der Bundesre- 

gierung in einzelnen Punkten "unter verfassungsrecht- 

lichen und datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten 

nicht unproblematische" Vorschlag (Bt-Drucksache 

11/7663 S. 52) fiel allerdings der Diskontinuität des 

Parlaments anheim. 

Der Bundesrat hat auf Initiative der Länder Baden- 

ürttemberg und Bayern am 26. April 1991 einen Gesetz- 

entwurf beschlossen, der insbesondere auch die Novel- 

'!jerung der Strafprozeßordnung erneut auf den Weg 

gebracht hat. 

Auch dieser neue Anlauf, der noch nicht zur Verabschie- 

dung eines Gesetzes im Bundestag geführt hat, vermag 

ın wichtigen Punkten datenschutzrechtlichen Anforderun- 

gen nicht zu entsprechen. Die Konferenz der Daten- 

schutzbeauftragten des Bundes und der Länder hat hier- 

zu am 25.06.1991 eine Entschließung verabschiedet 

{Anlage 1). 
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„.2 Persönlichkeitsschutz im Strafverfahren 

Die Öffentlichkeit der Gerichtsverhandlung ($ 169 GVG) 

st eine grundlegende Einrichtung des Rechtsstaates. 

Sie stellt eine wesentliche Bedingung für das Ver- 

trauen in die Rechtsprechung dar. In neuerer Zeit ist 

jedoch zunehmend auch die Bedeutung des Persönlich- 

keitsrechts der am Prozeß Beteiligten - und da vor 

allem der Zeugen - erkannt worden. Auch sie haben eine 

von der Verfassung geschützte Rechtsposition und damit 

auch Anspruch auf Wahrung ihrer Grundrechte in gericht- 

"ichen Verfahren (vgl. 11. TB Tz. 5.1 8. 54). 

so ist in das Gerichtsverfassungsgesetz ($ 171 b Abs. 

?) eine Bestimmung eingefügt worden, die die Möglich- 

keit eröffnet, die Öffentlichkeit auszuschließen, 

soweit Umstände aus dem persönlichen Lebensbereich von 

Prozeßbeteiligten oder anderen Personen zur Sprache 

kommen, deren öffentliche Erörterung schutzwürdige 

{nteressen verletzen würde, sofern nicht das Interesse 

an der öffentlichen Erörterung dieser Umstände über- 

wiegt. 

’n der gesetzlichen Regelung kommt jedoch nicht zum 

Ausdruck, daß in bestimmten Strafverfahren Belange des 

Persönlichkeitsschutzes typischerweise in besonderem 

Maße berührt sind. Zu denken ist etwa an Verfahren 

vesen Vergewaltigung, sexueller Nötigung, Kindesmiß- 

pandiung oder Abtreibung. So ist etwa das Opfer einer 

Vergewaltigung gezwungen, höchstpersönliche und intime 

"atsachen als Zeuge vor Gericht preiszugeben, oft noch 

»edränct durch den Verteidiger des Angeklagten, der 

“ersucht, die Glaubwürdigkeit in Zweifel zu ziehen. Es 

ıst ohne weiteres einzusehen, daß derartige Verfahren 

unter Beobachtung der Öffentlichkeit sich als außer- 

ordentlich belastend für die Betroffenen auswirken, 

zumal wenn man bedenkt, daß wegen der Berichterstat- 
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tung der Medien die Öffentlichkeit sich nicht auf die 
im Gerichtssaal Anwesenden beschränkt. Manche der 
genannten Delikte werden nicht verfolgt, weil die 
Opfer - oftmals die einzigen Zeugen der Tat - befürch- 
ten, daß ihre schutzwürdigen Interessen nicht ausrei- 
chend gewährleistet sind. 

Ich halte es deshalb für angebracht, in diesen Fällen 

in weiterem Umfang als bisher den Ausschluß der Öffent- 
lichkeit zu ermöglichen. Dies könnte durch eine Ergän- 
zung des Gerichtsverfassungsgesetzes dahingehend er- 
reicht werden, daß bei bestimmten Straftaten die Ver- 
handlung generell nicht öffentlich ist. Alternativ 
könnte aber zumindest eine Regelung getroffen werden, 

daß im Verfahren wegen dieser Delikte regelmäßig von 
einem Überwiegen der schutzwürdigen Interessen der 
Betroffenen gegenüber dem Interesse an der öffentli- 
chen Erörterung auszugehen ist. 

Mit diesem Anliegen bin ich an das Ministerium der 
Justiz herangetreten. Dieses ist jedoch der Ansicht, 
die jetzige Regelung sei ausgewogen und ermögliche 
angemessene Lösungen im Konflikt zwischen den gegenläu- 
figen Interessen auf Achtung der Privatsphäre und 
Herstellung der Öffentlichkeit. Für eine Gesetzesände- 
rung werde keine Notwendigkeit gesehen. 

3.3 Fehlerhaftes Führungszeugnis wegen verzögerter 

Fortschreibung des Bundeszentralregisters 

Personen über 14 Jahren wird auf Antrag ein Führungs- 
zeugnis erteilt, das den Inhalt der Eintragung zur 
Person des Betroffenen im Bundeszentralregister wieder- 
gibt. Das Gesetz bestimmt den Inhalt des Führungszeug- 
nisses und die Frist, nach deren Ablauf eine strafge- 
richtliche Verurteilung nicht mehr in das Führungszeug- 
nis aufgenommen wird. Allerdings wird der Ablauf die- 
ser Frist gehemmt, solange sich aus dem Register er- 
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gibt, daß die Vollstreckung einer Strafe oder eine 

Maßrecel der Besserung und Sicherung nicht erledigt 

ist, 

Bei einer Überprüfung durch den Bundesbeauftragten für 

der Diaterschutz beim Bundeszentralregister hat sich 

gezeigt, daß die Mitteilungen häufig mit Verzögerung 

beim Eundeszentralregister eingehen und damit auch die 

Erledicurg im Register verspätet registriert wird. 

Dies hat zur Folge, daß Führungszeugnisse Eintragungen 

enthalten, die bei zügiger Meldung nicht mehr berück- 

sichtigt werden dürfen. Durch die schleppende Arbeits- 

weise der entsprechenden Stellen wird der Zweck der 

Fristen unterlaufen, nach Ablauf einer bestimmten Zeit 

aus Gründen der Resozialisierung dem Betroffenen durch 

ein vermerkfreies Führungszeugnis Erleichterungen - 

etwa bei Eingehung eines Arbeitsverhältnisses - zu 

gewähren. 

Ich habe mich deshalb an das Ministerium der Justiz 

gewandt mit der Bitte, für eine möglichst rasche Erle- 

digungsmitteilung durch Stellen seines Geschäftsbe- 

reichs Sorge zu tragen. Meinem Anliegen wurde entspro- 

chen, indem entsprechende Anweisungen ergangen sind. 

3.4 Verweigerung der Auskunft aus der Zentraldatei der 

Staatsanwaltschaft 

Rin Petent hatte sich an die Staatsanwaltschaft ge- 

vandt und um Auskunft ersucht, welche ihn betreffenden 

Daten in der Zentraldatei der Staatsanwaltschaft ge- 

speichert sind. Ihm wurde mitgeteilt, daß ihm die 

Auskunft verweigert werden müsse; ihm sei nach dem 

Saarländischen Datenschutzgesetz ($ 8 Abs. 2 i.V.m. $ 

7 Abs. 6) das Recht auf Auskunft verwehrt. Das inzwi- 

schen eirgeschaltete Ministerium hat die Verfahrenswei- 

se der Staatsanwaltschaft nicht beanstandet und unter 

Rerutung auf die grundsätzliche Bedeutung der Angele- 
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genheit Justizverwaltungen anderer Länder eingeschal- 

tet, um deren Rechtsansicht und Praxis zu ermitteln. 

Ich habe dem Ministerium mitgeteilt, daß die Verfah- 

rensweise gegenüber dem Petenten rechtswidrig ist. Es 

ist zwar einzuräumen, daß nach dem derzeit geltenden 

Saarländischen Datenschutzgesetz dem Betroffenen kein 

Anspruch auf Auskunft gegenüber der Staatsanwaltschaft 

zusteht. Zur Wahrung des Grundrechts auf informationel- 

le Selbstbestimmung ist indessen die Auskunftspflicht 

als verfahrensrechtliche Schutzvorkehrung zu beachten 

(BVerfGE 65,1 ff). 

Es ist der Staatsanwaltschaft deshalb nicht erlaubt, 

sich auf die simple Feststellung zu beschränken, daß 

die Strafverfolgung eine Auskunft ausschließe. Auch 

dann, wenn das Gesetz einen Anspruch auf Auskunft 

nicht einräumt, darf dem Ersuchen nur dann nicht ent- 

sprochen werden, wenn das Allgemeininteresse an der 

Funktionsfähigkeit staatlicher Organe überwiegt. Bei 

der Ausübung des somit auszuübenden pflichtgemäßen 

Frmessens sind die Besonderheiten des Einzelfalles zu 

berücksichtigen und eine Abwägung zwischen dem öffent- 

lichen Interesse an dem Unterbleiben der Auskunft und 

dem privaten Interesse an der Kenntnis der Daten vorzu- 

nehmen. 

D.e Auskunftsverweigerung der Staatsanwaltschaft ist 

jedoch schon deshalb rechtswidrig, weil sie unter 

Mißachtung verfassungsrechtlicher Vorgaben eine Ermes- 

sensausübung nicht erkennen läßt. Es wurde überhaupt 

nicht geprüft, ob im konkreten Fall Nachteile für die 

Strafverfolgung zu besorgen wären. Ich habe deshalb 

wiederholt darauf gedrängt, gegenüber dem Petenten 

unverzüglich eine den Anforderungen der Ermessensaus- 

übung gerecht werdende Entscheidung zu treffen. Zudem 

kann ich eine weitere Verzögerung mit der Begründung, 

die Angelegenheit erfordere wegen grundsätzlicher 
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Sedeutcung eine Abstimmung mit den anderen Justizverwal- 

ı. gen richt akzeptieren. Eine abschließende Entschhei- 

“ty siend bei Redaktionsschluß immer noch aus. Zudem 

muß unachängig vom vorliegenden Fall auch eine Verfah- 

rersree>lung getroffen werden, die eine Entscheidung 

nach pflichtgjemäßem Ermessen sicherstellt. Lediglich 

insoweir mögen die Erfahrungen anderer Bundesländer 

von Sedissutung sein. 

3.5 Datenerhebung durch die Jugendgerichtshilfe 

Das Kır.er- und Jugendhilfegesetz - 8. Buch des Sozial- 

yeset‘ ches vom 26. Juni 1990 (SGB vIII) - will durch 

seine kegelungen dazu beitragen, das Recht junger 

Menschen auf Förderung ihrer Entwicklung und auf Erzie- 

hung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschafts- 

fähigen Persönlichkeit zu verwirklichen. Die Leistun- 

gen der Jugendhilfe werden von Trägern der freien und 

öffentlichen Jugendhilfe erbracht. Auch in den Verfah- 

ren vor den Jugendgerichten wirken die Jugendänter mit 

($ 52 SGB VIII, $ 38 JGG). 

m Berichtszeitraum habe ich mich in die Diskussion 

der Frage eingeschaltet, ob das Jugendamt im Rahmen 

«ar Jugendgerichtshilfe personenbezogene Daten über be- 

eommlie.gte Jugendliche oder Heranwachsende ohne Mitwir- 

| wyı der Betroffenen erheben darf. 

las SGB VIII enthält bereichsspezifische Regelungen 

um Schutz personenbezngener Daten. Danach sind diese 

orundsätzlich beim Betroffenen zu erheben. Ohne dessen 

Fitwirkung dürfen sie nur erhoben werden, wenn eine 

cesetz.iche Bestimmung dies vorschreibt oder erlaubt 

{$ 62). Im Jugendgerichtsgesetz ist zwar bestimmt, daß 

   Jıgendgerichtshilfe erzieherische, soziale und 

*scryerische Gesichtspunkte zur Geltung bringt und 

die beteiligten Behörden durch Erforschung der Persön- 

Iıchkeit der Entwicklung und Umwelt des Beschuldigten 
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unterstützt (5 38). Diese Rechtsnorm verleiht jedoch - 

gemessen an dem Gebot der Normenklarheit - keine Befug- 

nis zur Datenerhebung, sondern stellt lediglich eine 

Aufgabenbeschreibung dar. Es fehlt deshalb - auch im 

Hinblick auf diese bereichsspezifische Vorschrift - 

eine eigenständige gesetzliche Ermächtigung außerhalb 

des SGB VIII. Nach der jetzigen Rechtslage ist die 

Datenerhebung der Jugendgerichtshilfe ohne Mitwirkung 

des Betroffenen nicht zulässig. Das Ministerium für 

Frauen, Arbeit, Gesundheit und Soziales hat sich zwi- 

schenzeitlich meiner Auffassung angeschlossen, nachdem 

es zunächst anderer Meinung war. Ich habe meine Rechts- 

ansicht auch dem Ministerium für Justiz mitgeteilt, 

nachdem ich von dort um Stellungnahme zu dem Problem- 

kreis gebeten worden bin. 

Sollte es sich als notwendig erweisen, die Erhebungsbe- 

fugnisse der Jugendgerichtshilfe zu erweitern - was im 

übrigen nicht unstrittig ist - bedarf es einer normen- 

klaren, gesetzlichen Regelung. 
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4.1 Novellierung der Abgabenordnung 

Seit längerem bereitet das Bundesministerium der Finan- 

zen eine Änderung der Abgabenordnung vor, die als 

verfahrensrechtliche Grundlage für die Steuererhebung 

und die Verarbeitung von Steuerdaten durch die Bundes- 

behörden, die Landesfinanzbehörden und die Gemeinden 

auch unter Datenschutzgesichtspunkten von erheblicher 

Bedeutung ist. Die Datenschutzbeauftragten haben seit 

langem ihre Ergänzung gefordert. Inzwischen ist ein 

Referentenentwurf erstellt worden, zu dem ich wieder- 

holt Stellung genommen habe. 

im Mittelpunkt stehen die Regelung und Abgrenzung des 

Steuergeheimnisses ($S 30 AO). Dabei geht es um die 

Konkretisierung des zulässigen Umgangs mit Steuerdaten 

und den zulässigen Umfang der Offenbarung von dem 

Steuergeheimnis unterliegenden Daten. 

Grundsätzlich sind die Finanzbehörden der Auffassung, 

daß neben den speziellen Vorschriften der AO aus- 

schließlich das Bundesdatenschutzgesetz ergänzend 

anwendbar ist. Zur Begründung wird darauf hingewiesen, 

daß die Landesfinanzbehörden bundeseinheitlich mate- 

rielles Recht (Einkommen-, Körperschaft-, Umsatzsteuer- 

recht‘ anzuwenden haben; deshalb sei auch im übrigen 

ieindeseirheitliches Verfahrensrecht - und damit Daten- 

schutzrecht - zugrunde zu legen. Darüber hinaus sah 

der Referentenentwurf ursprünglich in verfassungsrecht- 

iich höchst bedenklicher Weise vor, daß den Landes- 

beauftragten keine Kontrollbefugnis gegenüber den 

Landesfinanzbehörden zustehen und sie die Einhaltung 

des Steuergeheimnisses sowie die Verarbeitung der 

Steuerdaten nicht überprüfen dürfen. 
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Ich vermag die Auffassung, daß die materiellrechtliche 

und verfahrensrechtliche Einheit zwingend geboten sei, 

nicht nachzuvollziehen. Im Ergebnis müßten immer dann, 

wenn Landesbehörden Bundesrecht anzuwenden haben, das 

Landesdatenschutzgesetz gegenüber dem Bundesdaten- 

schutzgesetz zurücktreten. Die massiven Proteste der 

Datenschutzbeauftragten haben wenigstens erreicht, daß 

die Vorschriften der Landesdatenschutzgesetze über die 

Bestellung, die Rechtstellung und die Rechte sowie 

Pflichten der Landesdatenschutzbeauftragten unberührt 

bleiben. Somit richten sich auch die Kontroll- und 

Mitwirkungsrechte der Landesdatenschutzbeauftragten 

sowie die Rechte und Pflichten zur Führung von Dateien- 

registern nach dem Landesdatenschutzgesetz. Ferner 

wird sichergestellt, daß das Bundesdatenschutzgesetz 

grundsätzlich nicht für die Kommunen gilt. Diese sol- 

len angesichts ihrer vielfältigen Aufgaben nicht ge- 

zwungen sein, das Bundesdatenschutzgesetz und das für 

sie geltende Landesdatenschutzgesetz nebeneinander 

anzuwenden. Erfreulich ist die Klarstellung, daß auch 

den Datenschutzbeauftragten der Länder ein Zeugnis- 

verweigerungsrecht zusteht und daß ihnen bei der Wahr- 

nehmung ihrer Kontrollaufgaben nicht das Steuergehein- 

nis entgegengehalten werden kann. Ob und inwieweit 

wegen der Besonderheiten des Abgabenrechts die ergän- 

zende Anwendung des Bundesdatenschutzgesetzes im übri- 

«en hingenommen werden kann, muß weiterhin kritisch 

veprüft werden. 

Die sehr detaillierten Regelungen des Entwurfs lassen 

in anderer Hinsicht eine Zurückhaltung in der Rege- 

iungsdichte erkennen. So verzichtet der Gesetzentwurf 

auch weiterhin darauf, die Befugnisse der Steuerfahn- 

dung ($ 208 AO) genauer zu definieren. Die bisher von 

der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze, nach der 

Ermittlungen nur zulässig seien, wenn ein hinreichen- 

der Anlaß hierfür bestünde und die Möglichkeit einer 

objektiven Steuerverkürzung vorliege, sollten im Hin- 
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blick auf das verfassungsrechtliche Gebot der Normen- 

klarheit Anlaß für eine konkrete Ausgestaltung des 

Gesetzes sein. Ferner vernachläßigt der Entwurf die 

Geheimhaltungsverpflichtungen aufgrund der traditionel- 

len Berufs- und Amtsgeheimnisse (z.B. $ 105 AO). Etwa 

bei der gesetzlichen Pflicht öffentlicher Stellen zur 

Anzeige von Steuerstraftaten ($ 116 Abs. 2 AO) bleiben 

das Sozialgeheimnis und das Arztgeheimnis unberücksich- 

tigt. 

4.2 Wahrung des Steuergeheimnisses bei der Zustellung 

von Zahlungsaufforderungen durch den Gerichtsvoll- 

zieher 

Die Praxis bei der Zusendung von Zahlungsaufforderun- 

gen durch Vollziehungsbeante war Gegenstand zweier 

Eingaben von Steuerpflichtigen. So wurde Beschwerde 

darüber geführt, daß Zahlungsaufforderungen zwar in 

einem Briefumschlag, aber unverschlossen zugegangen 

sind; oder daß die Zahlungsaufforderung zwar in einem 

verschlossenen Briefumschlag, aber im Treppenhaus 

eines Mehrfamilienhauses abgelegt wurde. Im Hinblick 

auf den sensiblen Inhalt von Zahlungsaufforderungen - 

aus ihr gehen immerhin Art, Fälligkeit, Höhe einer 

Steuerschuld sowie die Tatsache, daß nicht rechtzeitig 

gezahlt wurde, hervor - sowie im Interesse der Wahrung 

des Steuergeheimnisses ist eine derartige Zustellungs- 

praxis nicht nur nicht rechtmäßig, sondern im höchsten 

Maße beeinträchtigend. Die Zusendung von Zahlungsauf- 

forderungen oder anderer steuerlicher Unterlagen muß, 

wenn weder der Steuerpflichtige selbst, noch ein er- 

wachsener Mitbewohner, noch ein Bevollmächtigter ange- 

troffen wird, in einem verschlossenen Briefumschlag in 

der Weise erfolgen, daß die Unterlagen in der Wohnung 

des Steuerpflichtigen hinterlassen werden, z.B. durch 

Aindurchschieben unter der Wohnungstür oder Einwerfen 

in einen für Postsachen des Adressaten bestimmten 

Sriefkasten. Die Oberfinanzdirektion teilt meine Auf- 
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fassung und hat die geschilderte Praxis gerügt. Sie 

hat die Finanzämter nochmals auf die Einhaltung der 

bestehenden Geheimhaltungspflichten und Zustellungsvor- 

schriften hingewiesen. Das Problem war Gegenstand 

einer Sachgebietsleiterbesprechung. 

4.3 Fehler der Kuvertiermaschine 

In einer Eingabe beschwerte sich ein Steuerpflichtiger 

darüber, daß seine Mitteilung über den Solidaritätszu- 

schlag einem anderen zugesandt wurde. Aus der Mittei- 

ung ist immerhin die vierteljährliche Vorauszahlung 

der Einkommenssteuer und damit indirekt ein Hinweis 

auf das zu versteuernde Einkommen und somit der Einkom- 

mensverhältnisse des Steuerpflichtigen ersichtlich. 

Diese Daten unterliegen dem Steuergeheimnis ($ 30 

Abgabenordnung). Nach Darstellung des Steuerpflichti- 

gen sowie des Finanzantes soll es in weiteren Fällen 

zu fehlerhaften Zustellungen gekommen sein. 

Rie von mir zur Stellungnahme aufgeforderte Oberfinanz- 

direktion konnte lediglich feststellen, daß durch 

statische Aufladung des Papiers, Mitteilungen so fest 

aufeinanderlagen, daß der Kuvertierautomat zwei Mittei- 

sungen in ein Kuvert beförderte, ohne eine Störung 

anzuzeigen. Die Endkontrolle, zu deren Aufgaben auch 

Cie Überwachung und Justierung des Kuvertierautomaten 

gehört, war mangelhaft. Die Bediensteten wurden des- 

Falb nochmals darauf hingewiesen, die Einstellung und 

Fontrolle genauestens zu beachten. Dieser Vorgang 

verdeutlicht, daß die Gefahren der Automation nicht 

rur im unmittelbaren Bereich der maschinellen Erstel- 

lung und Bearbeitung von Vorgängen, sondern auch in 

der Nachbearbeitung der gefertigten Bescheide, Listen 

oder Mitteilungen bestehen. In allen Bereichen, in 

denen Bearbeitungsvorgänge automatisiert werden, haben 

Fehler in der Bedienung vielfach Konsequenzen, die 

weit über den Einzelfall hinausgehen. Der Vorgabe von 
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Handlungsanweisungen sowie deren Beachtung kommt des- 

halb besondere Bedeutung zu.
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5. Gesundheit 

5.1 Krankenhäuser 

5.1.1 Offenbarung von Krankheitsdaten gegenüber Stel- 

len außerhalb des Krankenhauses 

im Anschluß an eine Überprüfung (vgl. 12. TB Tz. 6.1) 

sind in einem Krankenhaus Unsicherheiten darüber aufge- 

treten unter welchen Voraussetzungen Patientendaten 

gegenüber anderen Stellen offenbart werden dürfen. Ich 

bin dem Wunsch nach einer Beratung schon deshalb gerne 

nachgekommen, weil die Schranken zulässiger Datenüber- 

mittlung in einem Krankenhaus mit Rücksicht auf das 

Vertrauensverhältnis Arzt/Patient genau beachtet wer- 

den müssen. Die Untersuchung dieser Frage ist vor 

allem deshalb dringlich, weil das Krankenhaus im Mit- 

telpunkt vielfacher Informationsansprüche steht, die 

in der Praxis vor allem auch von Sozialversicherungs- 

trägern angemeldet werden. So berechtigt diese auch im 

interesse der sozialen Sicherung des Patienten erschei- 

nen mögen, darf das Arztgeheimnis nicht vernachlässigt 

werden. Um so dringlicher stellt sich die Frage, wo 

die Grenze zulässiger Datenübermittlung genau ver- 

läuft. Die aufgetretenen Unsicherheiten sind Anlaß 

cdenug für eine genaue Standortüberprüfung auf der 

Crundlage des Gesetzes. 

Beurteilungsgrundlage ist das Saarländische Kranken- 

Hausgesetz (SKHG) vom 15. Juli 1987. Danach ist eine 

übermittlung an andere Stellen außerhalb des Kranken- 

hauses zulässig, wenn der Patient einwilligt oder wenn 

eine Rechtsvorschrift sie erlaubt oder soweit dies in 

abschließend im Gesetz aufgezählten Fällen "erforder- 

sich" ist; etwa zur Erfüllung der gesetzlichen Aufga- 

ben eines Kostenträgers ($ 29 Abs. 4 Satz 1 Nr. 5). 
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“raglos eröffnet das Gesetz die Möglichkeit der Daten- 

ibermittlung an Personen und Stellen außerhalk Jes 

: rankenhauses auf der Grundlage der Einwilligung ($ 29 

“abs. 4 Satz 1 SKHG). Bei der Verarbeitung von Gesund- 

heitsdater läßt der Gesetzgeber jedoch Zurückhaltung 

vegenüber dieser Rechtsgrundlage erkennen. Das SKHG 

segelt die Erhebung und Verarbeitung von Patientenda- 

“en grundsätzlich nach dem objektiven Maßstab des 

Sehandiungszwecks; die Einwilligung wird nur ausnahns- 

weise "im Einzelfall" als ausreichend angesehen ($ 29 

abs. 2 SKHG\. In der Begründung zum Regierungsentwurf 

wird hierzu ausgeführt: "... Einwilligungen können ... 

v wıeien Fälien keine ausreichende Grundlage für die 

Verarbeit.ng von Patientendaten sein". Der Gefahr, daß 

ier Pa&ıent zum reinen Objekt der Informationsverarbei- 

ung gerade dann werden kann, wenn seine Daten auf 

ıeiwiiliger Grundlage erhoben werden, sucht der Ge- 

setzgeber etwa auch durch Festlegung der Rahmenbedin- 

gungen vorzubeugen (vgl. unten Tz. 5.2). Soweit Schran- 

xen der informationsverarbeitung - insbesondere der 

Datenübermittlung - aus dem Gesetz erkennbar und als 

objektiver Maßstab befugter Offenbarung zugrunde ge- 

„egt werden können, ist die Mitwirkung des Betroffenen 

nicht nur verzichtbar, sondern auch - wegen der Mani- 

pulationsgefahr - nicht geboten. In einer Vielzahl von 

s;allkonstellationen ist die Befugnis des Krankenhauses 

„ur Cflentarung von Patientendaten im einzelnen gere- 

vet, 56 daß sich das Abverlangen der Einwilligung 

eröbrigt. Vor allem die formularmäßige Abfrage der Ein- 

willigung birgt die Gefahr in sich, daß der Patient, 

ver - wenn er ein Krankenhaus aufsuchen muß - regel- 

mäßig von anderen Sorgen als die um den Schutz seiner 

arankheitsdaten geplagt ist, ohne weiteres seine Unter- 

schrift leistet. Es kann aber nicht Sinn einer gesetz- 

lichen Regelung sein, daß sie auf diese Weise unterlau- 

ten wird. Deshalb hat die gesetzliche Regelung stets 

‘orrang gegenüber der Einwilligung.
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Etwa die Datenanforderungen gesetzlicher Krankenkas- 

sen, die im Zusammenhang mit der Kostenübernahme ste- 

hen, sind im Gesetz abschließend geregelt; sie bedür- 

fen keiner Mitwirkung des Betroffenen ($ 29 Abs. 4 

Satz 1 Nr. 5 SKHG, $ 301 SGB V). Auch dem Gesundheits- 

amt gegenüber sind Mitteilungen zulässig, soweit dies 

- wie etwa im Bundesseuchengesetz oder im Gesetz zur 

Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten - ausdrücklich 

gesetzlich festgelegt ist. Das Krankenhaus darf seine 

Offenbarungsbefugnis gegenüber diesen Stellen nicht 

durch die Vollmacht des Patienten, der die Notwendig- 

keiten und Verwendungszusammenhänge nicht einschätzen 

kann, rechtfertigen. 

Aber auch aus anderen Gründen hält der Gesetzgeber die 

Einwilligung des Betroffenen unter bestimmten Voraus- 

setzungen nicht für geboten. So steht die Auffassung, 

daß die Offenbarung von Patientendaten an Familienange- 

hörige oder an Haus- oder Fachärzte stets der ausdrück- 

lichen Einwilligung des Betroffenen bedarf, nicht im 

Einklang mit dem Gesetz. Die Unterrichtung von Fanmi- 

3ienangehörigen ist zulässig, soweit der Patient nicht 

einen gegenteiligen Willen kundgetan hat oder sonstige 

Anhaltspunkte dafür bestehen, daß eine Übermittlung 

nicht angebracht ist (S$ 29 Abs. 4 Satz 1 Nr. 7 SKHG). 

Auch die Übermittlung von Patientendaten an Hausärzte 

oder Fachärzte, sofern sie die Nachbehandlung nach der 

Irankenhausentlassung durchführen, bedarf keiner aus- 

drücklichen Einwilligung, sofern hier der Betroffene 

auf die beabsichtigte Datenübermittlung hingewiesen 

wurde und dieser daraufhin nichts anderes bestimmt 

hat. Der Gesetzgeber hat die Offenbarung der Patienten- 

daten durch den Arzt in diesen Fällen nicht an die 

ausdrückliche Form der Einwilligung knüpfen wollen. 

Vielmehr will er die Unterrichtung der Familienangehö- 

rigen und des nachbehandelnden Arztes wegen der Sozial- 

adäquanz solcher Offenbarungen regelmäßig zulassen, 

sofern nicht ein gegenteiliger Wille des Betroffenen 
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erkennbar ist. Im Falle des nachbehandelnden Arztes 

auB der Patient jedoch auf die beabsichtigte Übermitt- 

jung hingewiesen werden, damit er von seinem Wider- 

spruchsrecht Gebrauch machen kann ($ 29 Abs. 4 Satz 1 

Nr. 2 SKHG). 

So sehr im Falle der Unterrichtung der Angehörigen 

oder ces nachbehandelnden Arztes die Sozialadäquanz 

eine möglichst niedrige Schranke die Offenbarung recht- 

fertirnt, kann die Notwendigkeit der Mitwirkung des 

Berrorfenen durch Einwilligung jedenfalls insoweit 

nicht zweifelhaft sein, als eine gesetzliche Vor- 

»253 . 0 7 Datenübermittlung nicht rechtfertigt. 

Ja Nentenversicherungsträger, das Versorgungsamt und 

orivaue Krankenversicherer als "Kostenträger zur Erfül- 

tung gese:zzlicher Aufgaben" nicht in Betracht kommen 

i5 29 Abs. 4 Satz 1 Nr. 5 SKHG), sind Offenbarungen 

diesen Stellen gegenüber nur mit Einwilligung des 

Jatienten zulässig (z.B. Feststellung des Grades der 

Zrwerbsfänigkeit bei der Verletztenrente; $ 580 ff 

RVO). 

Allerdings muß sogleich darauf hingewiesen werden, daß 

der Betroffene regelmäßig diesen Stellen seine Einwil- 

iigung - oft sogar im vorhinein - erklärt hat. Darauf 

müssen die datenanfordernden Stellen jedoch ausdrück- 

iich Bezug nehmen; zumindest von privaten Stellen 

müssen sich die Krankenhäuser die Einwilligung im 

wortlaut vorlegen lassen. 

“m übrigen sollte die Rechtsgrundlage bei der Tatenan- 

forderung stets benannt werden. Die Aufgabenstellung 

‚nsbesondere der gesetzlichen Sozialleistungsträger 

ist außerordentlich vielgestaltig, so daß die Recht- 

ndßickeit der Datenübermittlung nicht ohne weiteres 

rkannr werden kann. 
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Patientendaten dürfen nur in dem zur Aufgabenwahrneh- 

mung des Empfängers unbedingt erforderlichen Umfang 

übermittelt werden. Diesem Gesichtspunkt kommt größte 

Bedeutung zu. Lediglich für die Kostenabwicklung durch 

die Krankenkassen ist der Umfang der Datenweitergabe 

gesetzlich festgeschrieben ($ 301 SGB V). Im übrigen 

sollte regelmäßig nur auf gezielte, konkrete Fragen 

geantwortet werden. Weitergehende, umfassende Informa- 

tionen und Unterlagen dürfen nur im Einzelfall, wenn 

die Erforderlichkeit ausreichend dargelegt ist, über- 

mittelt werden. 

Regelmäßig dürfen Krankheitsdaten - einmal vom Fall 

der normalen Kostenabwicklung abgesehen - nicht ohne 

weiteres den gesetzlichen Krankenkassen unmittelbar 

übermittelt werden. Insbesondere Informationen und 

Unterlagen zur Erstellung von Gutachten dürfen nur dem 

"Medizinischen Dienst" zugänglich gemacht werden. Der 

Krankenkasse sind nur das Ergebnis der Begutachtung 

und die erforderlichen Angaben über den Befund nmitzu- 

teilen ($ 277 Abs. 1 Satz 1 SGB V). Die Konzeption des 

Sozialgesetzbuchs läßt erkennen, daß die Kenntnis der 

Krankenkassen über die gesundheitlichen Verhältnisse 

ihrer Versicherten auf das für die Aufgabenwahrnehmung 

erforderliche Minimum zu beschränken ist. Insbesondere 

binsichtlich der qgutachterlichen Funktion ergibt sich 

eine klare und eindeutige Funktionstrennung, die im 

Interesse des Betroffenen zu einer Reduzierung des 

Informationsumfangs bei den Sozialleistungsträgern 

führen muß. 

Ich habe das Ministerium gebeten, die Beachtung dieser 

Grundsätze bei den seiner Aufsicht unterliegenden 

Krankenhäusern sicherzustellen. 
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5.1.2 Tumorregister 

kinen 5Schr.it weitergekommen bin ich im Bericht.szeit- 

Yale !n bezug auf die Tumorregister des Landeskranken- 

hauses Homburg und des Winterbergkrankenhauses. 

ım Wirterhbergkrankenhaus wurde eine Anweisurg zur 

Pilhrurg des kiinischen Krebsregisters in Kraft ge- 

  

Recisters ist die Qualitätssicherung 

  

und therapeutischer Maßnahmen und die 

2.200 0%. ch. che Unterstützung der klinischen For- 

v.-üufig utı dem Gebiet der Bekämpfung von Krebskrank- 

ü...2r. Seregelt sind nunmehr die Beteiligung des 

3‘. 00.2ın, der Umfang der Datenerhebung, die Datener- 

‚sit üurc die Datensicherung und die Löschungsfristen. 

Sutwickelt wurde ein Merkblatt für den Patienten mit 

„nformszionen über das Tumorregister. 

Die Dienstanweisung des Tumorregisters im Landeskran- 

kenkaus Honburg liegt im Entwurf vor. Die endgültige 

Fassung bedarf noch der Abstimmung mit dem Ministerium 

für Frauen, Arbeit, Gesundheit und Soziales. 

5 21.3 Mikröverfilmung von Krankenunterlagen 

Im letzten Jahr hat ein Passant am Straßenrand größere 

sengen Mikrofilm-Jackets von Krankenakten eines saar- 

landischen Krankenhauses gefunden. Meine Ermittlungen 

ey'yaben, das eine Mikrofilm-Service-Firma, deren Inha- 

ber piötziich verstorben war, das Filmmaterial her- 

stellte, Beim Räumen des Betriebs wurde das Filmmate- 

rıa! einfach auf den Bürgersteig für die Müllabfuhr 

abgestellt. Angeblich handelte es sich um "Ausschuß- 

wern", die 1983 beim Verfilmen von Krankenpapieren aus 

Sem Janıo ..81 angefallen war.
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Krankenakten, in denen die Krankengeschichte und die 

Behandlung des Patienten aufgezeichnet sind, die außer- 

dem Operationsberichte, Untersuchungsbefunde, Labor- 

ergebnisse, Gutachten usw. enthalten, unterliegen der 

ärztlichen Schweigepflicht. Wenn sich der Patient 

nicht mehr darauf verlassen kann, daß diese Unterlagen 

keinem Unbefugten in die Hände fallen, wird das Ver- 

trauensverhältnis zum Arzt empfindlich gestört. Das 

Krankenhaus muß daher auch im eigenen Interesse mit 

organisatorischen und technischen Maßnahmen dafür 

sorgen, daß das Arztgeheimnis gewahrt bleibt. 

Besonders problematisch ist die Weitergabe von Kranken- 

akten an eine Privatfirma zur Mikroverfilmung, weil 

dort kein dem Arztgeheimnis verpflichtetes Personal 

eingesetzt ist und die Auftragsabwicklung vom Kranken- 

haus nur schwerlich in allen Phasen kontrolliert wer- 

den kann. Im vorliegenden Falle hatte das Krankenhaus 

noch nicht einmal vertraglich mit der Service-Firma 

vereinbart, durch welche konkreten Maßnahmen die Ein- 

haltung der Datenschutzregelungen gewährleistet und 

wie die Auftragsabwicklung vom Krankenhaus im einzel- 

nen überwacht wird. 

ich habe den Krankenhäusern Empfehlungen gegeben, 

durch welche vertraglichen Auflagen und Kontrollmaßnah- 

nen der Gefahr einer unbefugten Nutzung der Krankenak- 

ten und der Mikrofiches entgegengewirkt werden kann. 

Grundsätzlich ist die Mikroverfilmung im Krankenhaus 

durch eigenes Personal vorzuziehen, da sie den Schutz 

der Daten am ehesten gewährleisten kann. Ist eine 

Eigenverfilmung nicht möglich, sollte zunächst die 

Auftragsvergabe an ein anderes Krankenhaus in Betracht 

gezogen werden, da das dort eingesetzte Personal der 

ärztlichen Schweigepflicht unterliegt. Das Bayerische 

Krankenhausgesetz vom 22.07.1986 verbietet sogar eine 

Mikroverfilmung von Krankenakten durch Privatfirmen. 
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Jort darf sich das Krankenhaus zur Mikroverfilmung von 

Patientencaten, die nicht zur verwaltungsmäßigen Ab- 

„icklung der Behandlung erforderlich sind, nur anderer 

srankenhäiser bedienen (Art. 26 Abs. 4). Das Bundesver- 

fassungsgericht hat in seinem Beschluß vom 25.09.1990 

(NJW 1991, 2952) die Verfassungsmäßigkeit dieser Vor- 

schrift im Hinblick auf die besondere Schutzwürdigkeit 

von Patientendaten und die Bedeutung des Rechts auf 

‚nformati-nelle Selbstbestimmung ausdrücklich bestä- 

„igt, in Anbetracht der Gefahren für das Persönlich- 

keitsracht der Patienten halte ich es für geboten, 

„stiche Beuchrinkungen gesetzlich festzulegen. 

„.2 Cnkoiug.sches Nachsorgeprogramm 

ile Kassenärztliche Vereinigung Saar (KV) plant gemein- 

.zm mit den rheinland-pfälzischen Kassenärztlichen 

verein.gungen ein onkologisches Nachsorgeprogramm. 

Damit sol! die Nachsorge tumorkranker Patienten ver- 

bessert werden. Vorgesehen ist folgendes Verfahren: 

Lie behandalnden Ärzte übersenden der KV die Krebserhe- 

kungsbögen, die unter Einschaltung des gemeinsamen 

kechenzentrums ("Nachsorgeleitstelle") für die Kassen- 

arztiichen Vereinigungen von Rheinland/Pfalz und Saar- 

‚and in Trier die für die Nachsorge erforderlichen 

ınformationen verarbeitet. Gleichzeitig überprüft die 

#tV die Oraunungsgemäßheit und Vollständigkeit der Erhe- 

zung a.s Grundlage für die Honorarzahlung an die erhe- 

benden Arzte. Die Bögen werden alsdann zu Dokumenta- 

tionszwecken an die Saarländische Krebszentrale (SK2Z) 

im Landesk ankenhaus Homburg übermittelt. 

Vie Beteiligung der KV und des Rechenzentrums als 

Nachsorgeieitstelle ist allein auf der Grundlage der 

Einwilligung der Betroffenen nicht zulässig. 
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Das Saarland hat sich schon frühzeitig zu der Auffas- 

sung bekannt, daß die Erhebung und Verarbeitung von 

Daten Krebskranker wegen ihrer Sensibilität und wegen 

der Intensität des Eingriffs der Mitwirkung des Gesetz- 

gebers bedarf. Für das Krebsregister als Landesstati- 

stik hat mit Wirkung vom 1. Januar 1979 (ABl 1979 S. 

105) ein Gesetz die Voraussetzungen und Rahmenbedingun- 

gen für die Erfassung und Auswertung festgelegt. Wenn 

auch das Konzept für die notwendige Fortschreibung des 

Gesetzes derzeit noch umstritten ist (Einwilligungs-, 

Anonymisierungsmodell) besteht überhaupt kein Zweifel, 

daß eine gesetzliche Regelung notwendig ist. Auch die 

Einrichtung klinischer Krankheitsregister - derzeit 

bestehen im Saarland zwei Einrichtungen dieser Art - 

wurde mit dem Saarländischen Krankenhausgesetz (SKHG) 

vom 15. Juli 1987 (ABl 1987 S. 921) ungeachtet der 

Beteiligung der Betroffenen geregelt; Patienten nieder- 

gelassener Ärzte müssen einwilligen; Patienten des 

Registerkrankenhauses müssen unterrichtet werden und 

können der Erfassung widersprechen. 

Um welche Art von Erfassung und Registrierung - stati- 

stisch oder behandlungsbezogen - es sich auch immer 

handelt, ist die Mitwirkung des Gesetzgebers unerläß- 

Aich, weil die Gefahren für das Persönlichkeitsrecht 

groß sind und der Eingriff intensiv ist. Diese Mitwir- 

kungspflicht des Gesetzgebers ist deshalb unabhängig 

von einer Beteiligung der Betroffenen notwendig, 

selbst wenn diese in der Form der Einwilligung statt- 

findet. Daran ist in jeder Hinsicht festzuhalten, denn 

“die Rahmenbedingungen und technischen Vorkehrungen für 

solche Einrichtungen müssen durch den Gesetzgeber 

verbindlich vorgegeben sein, um der Gefahr vorzubeu- 

gen, daß unangemessene organisatorische, personelle 

oder wirtschaftliche Aspekte das objektiv erforderli- 

che Sicherheitskonzept verderben. Die Mitwirkung des 

Gesetzgebers ist eine verbindliche Vorgabe der Verfas- 

sung des Saarlandes (Art. 2). 
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{im Hinblick auf das geplante, onkologische Nachssrge- 

programm bestehen erhebliche Zweifel, ob die Betroffe- 

nen auf der Grundlage des Unterrichtungsbogens in der 

Lage sind, die Verwendungszusammenhänge im notwendigen 

mfang zu erkennen und die möglichen Auswirkungen für 

‚bre Persönlichkeitsrechte einzuschätzen. Dies um so 

mein, als die geistig-seelische Verfassung des Krebs- 

xrarken s2ine Erkenntnis- und Verständnismöglichkeiten 

nicht gerade zu steigern geeignet ist. Angesichts der 

Kompliziertheit des geplanten Projekts können die 

Betroffenen überfordert sein, so daß die Verbindlich- 

Leit der hinwilligungserklärung in Frage gestellt 

werden kaiın. 

„uf die grundsätzliche Zurückhaltung des Gesetzgebers 

‘-genüber der Einwilligung des Betroffenen als Rechts- 

yrundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen 

Krankheitsdaten in Krankenhäusern wurde bereits hinge- 

wiesen (vgl. oben Tz. 5.1.1). Der Gefahr, daß der 

Patient zum reinen Objekt der Informationsverarbeitung 

uf der Grundlage seiner Einwilligung werden kann, 

sucht der Gesetzgeber auch in anderer Weise vorzubeu- 

gen. Für das klinische Krankheitsregister sieht das 

SKHG zwar die Einwilligung für Patienten, die außer- 

!alb des Registerkrankenhauses behandelt werden, vor, 

ııcht ohne jedoch die Kautelen der Datenverarbeitungs 

-n einzelnen ausdrücklich und detailliert festzuschrei- 

sen {$ 36 5KUG; Genehmigung der Aufsichtsbehörde hin- 

sichtlich des Registerzwecks, des Verarbeitungspro- 

camns und des Kreises der Betroffenen; behandlungsbe- 

zogene Nutzungsbeschränkung für die angeschlossenen 

Flinikabteilungen). Diese gesetzliche Festschreibung 

der Rahmenbedingungen ist eine notwendige Konsequenz 

aus der Forderung des Bundesverfassungsgerichts, daß 

angesichts des Fortschritts der Automation der Gesetz- 

geber mehr als früher auch organisatorische und verfah- 

‚ensrecht].che Vorkehrungen zu treffen hat, welche der 
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Gefahr einer Verletzung des Persönlichkeitsrechts 

entgegenwirken (BVerfGE 65,1,44). 

Der verfassungsrechtlich gebotene, im Gesetz veranker- 

te "vorgezogene Rechtsschutz" kann - ungeachtet der 

gleichfalls erforderlichen Beteiligung der Betroffenen 

- nur sichergestellt werden, wenn ausschließlich die- 

jenigen Stellen zur Führung eines Krankheitsregisters 

ermächtigt sind, denen die Beachtung gesetzlicher 

Kautelen auferlegt ist. Aus diesem Grund ist die Ge- 

nehmigung der Aufsichtsbehörde als Voraussetzung ge- 

setzlich vorgeschrieben. In einer ausführlichen Dienst- 

anweisung sind die organisatorisch-technischen Maßnah- 

men der Datensicherung im einzelnen zu konkretisieren. 

Die Konzentration der Informationsverarbeitung auf 

hestimmte Stellen ist aber zugleich rotwendige Voraus- 

setzung für Transparenz und Kalkulierbarkeit der Infor- 

matiorsverarbeitung für die Betroffenen. Die Aus- 

schließlichkeit der zur Registerführung förmlich er- 

mächtigten Stellen schließt auch die alleinige Wahrneh- 

mung der den Krankheitsregistern durch das Gesetz 

übertragenen Funktionen ein. Die klinischen Krankheits- 

xegister sind neben Forschungszwecken auch der Behand- 

lung - insbesondere also auch der Nachsorge - zu die- 

nen bestimmt ($ 30 Abs. 1 SKHG). Neben der interdis- 

zipiinären Forschung verfolgt die SKZ auch das Ziel, 

die Nachsorge zu organisieren (Antrag der Universitäts- 

Kliniken Homburg vom 19.02.1991). Die jedenfalls werig- 

stens zeitweise Aufbewahrung (Speicherung) sensibler 

Tumorregisterdaten durch die KV und deren Rechen- 

zentrum als Nachsorgeleitstelle steht deshalb rickt in 

Einklang mit dem Gesetz. Allein die Tatsache, daß 

jemand an Krebs erkrankt ist, unterliegt der Geheimhal- 

tung. Die Zweckbindung dieses sensiblen Datenbestandes 

für Forschung und Behandlung ist im Gesetz ausdrück- 

lich festgeschrieben ($ 30 Abs. 4 SKHG). Zur Gewähr- 

ieistung dieses Erfordernisses ist ebenfalls die ge- 
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naue Beachtung der gesetzlich festgelegten, förmlichen 

und materiellen Voraussetzungen unerläßlich. 

im übrıgen ist auch die Beteiligung der KV und des 

Rechenzentrums in der geplanten Form nicht erforder- 

lich. Die Verarbeitung von Tumorregisterdaten durch 

andere als die Registerstellen ist jedenfalls nicht 

zulässig, wenn der Verfahrensablauf lediglich geeignet 

sein sollte, die Durchführung des Projekts zu erleich- 

ern. 

Nach dem eigenen Verständnis der KV werden mit dem 

?rosekt folsende Ziele verfolgt: 

- vollständige Erfassung der für die Zwecke des Tumor- 

vegisters erforderlichen Daten; 

- zeitnahe Unterrichtung des Betroffenen über Nach- 

sorgetermine; 

- Nachweis ordnungsgemäßer Registermeldung als Grund- 

lage für eine Honorarzahlung durch die KV. 

Es ist nicht zu erkennen, daß diese Ziele nur auf dem 

Wege erreicht werden können, den die Projektplanung 

einschlägt. Da die Registerstelle ihrerseits das aller- 

größte Interesse hat, daß die Registermeldungen voll- 

ständig und ordnungsgemäß durchgeführt werden, ist 

eine dementsprechende Bestätigung dieser Stelle an die 

KV als Grundlage für die Honorarzahlung an die Ärzte 

ausreichend. Die hier zu beachtenden, strengen Anforde- 

rungen an die Erforderlichkeit lassen es nicht zu, daß 

die Organisation der Nachsorge anderen Stellen als der 

Registerstelle selbst überlassen wird. Je mehr Stellen 

an dem Vorgang beteiligt werden, desto größer werden 

dıe Risiken für die Persönlichkeitsrechte. Da aber die 

Registerstelle durchaus in den Stand gesetzt werden 
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kann, eine zeitnahe Nachsorge zu organisieren, ist für 

eine Beteiligung anderer Stellen kein Raun. 

5.3 Neonatalerhebung 

Tch habe erfahren, daß die Ärztekammer des Saarlandes 

„usammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung seit dem 

. Januar 1991 die sog. "Neonatalerhebung" durchführt. 

„iei der Neonatalerhebung ist die Qualitätsverbesse- 

zung in der medizinischen Versorgung Neugeborener. Zu 

»:/osem Zweck wird in der Kinderklinik, in die das 

"eigeborene eingewiesen wurde, ein Erhebungsbogen mit 

“ser Vielzahl medizinischer Daten ausgefüllt und ohne 

iamensangabe an die Erfassungs- und Auswertungsstelle, 

“a3 Rechenzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung 

".., weitergeleitet. Je einen Durchdruck des Erhe- 

ıwtsbogens, diesmal mit Namen des Kindes, erhalten 

2 eınweisende Geburtsklinik und der nachbehandelnde 

ıderarzt. Alle diese Datenübermittlungen erfolgen, 

ohne daß die Eltern des Kindes dies wissen oder zuge- 

stimmt haben. 

Keine datenschutzrechtlichen Probleme entstehen, so- 

weit die Datenweitergabe in anonymisierter Form er- 

Lolgt. Auch wenn die für die Dokumentationsstelle 

bestimmten Erhebungsbogen den Namen des Kindes nicht 

schalter, habe ich Zweifel an der hinreichenden 

»„ronymisierung geäußert, weil über die Angabe der 

Fostleitzahl mit drei Stellen Rückschlüsse auf den 

Wohnort des Kindes möglich sind. Ich habe daher gefor- 

dert, auf die Erhebung der Postieitzahl gänzlich zu 

verzichten. Ebenso müsse gewährleistet sein, 2a? die 

Patientennummer, die vom Krankenhaus vergeben wird und 

über die der Patient jederzeit reidentifiziert werden 

kann, unverzüglich nach Abschluß der maschinellen 

Flausibilitätsprüfung gelöscht wird. 
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Die personenbezogene Übermittlung an die Geburtsklinik 

und ürn nachbehandelnden Arzt wirft die Frage nach der 

Gerierbarmgsbefugnis auf. Maßgebend ist das Saartändi- 

sche Xrunkenhausgesetz. Dieses Gesetz erlaubt einr 

Offerbnrune an den nachbehandelnden Arzt nur insoweit, 

als der Patient nach Hinweis nicht etwas anderes be- 

stimmt (3 29 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 SKHG). Für die Infor- 

matichsweitergabe an die eirweisende Geburtsklirik 

enthäit das Saarländische Krankenhausgesetz keine 

gesetzliche Legitimation. Soll an der Information der 

Gebur‘sk:inik festgehalten werden, ist die Einwilli- 

gung der Eltern des Neugeborenen erforderlich. 

Ich habe die Ärztekammer des Saarlandes auf die Rechts- 

lage aufterksam gemacht. Eine Reaktion konnte ich bis 

Regak ..ionsschluß nicht verzeichnen. 

5.4 Künstliche Befruchtung 

Immer häufiger nehmen Eltern, die sich vergeblich 

Kinde“ wünschen, ärztliche Hilfe in Anspruch. Die 

aufwendigen, medizinischen Behandlungsmethoden, die 

zur Schwangerschaft führen sollen, setzen einen hohen 

wissenschaftlichen und technischen Standard voraus. 

Zur Diagnose und Therapie werden Angaben erhoben, die 

tief :n den Intimbereich der Partner eindringen. 

Die Kranzenkassen sind seit dem 1. Juli 1990 zur Ko- 

sten;bernahme unter bestimmter Voraussetzungen ver- 

pflichtet ($S 27 a SGB V): insbesondere müssen bestimn- 

te Beiiundiungen (Insemination nach Stimulationsverfah- 

ren. In-Vitro-Fertilisation) von besonders zujelasse- 

nen Ärzten, Einrichtungen und Krankenhäusern durchage- 

führt sein. Zur Gewährleistung der Sachkunde der Ärzte 

und Leistungsfähigkeit der Einrichtung - nicht zuletzt 

auch im Interesse einer bedarfsgerechten Steuerung der 

Zahl der Leistungserbringer - hat das Ministerium für 

Fraue., Zrbeit, Gesundheit und Soziales Richtlinien
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für das Genehmigungsverfahren erlassen, die zugleich 

auch den Datenschutz sicherstellen sollen. 

Das Ministerium hat mich an der Erstellung des Ent- 

wurfs beteiligt. Ich habe eine Reihe von Änderungsvor- 

schlägen gemacht, die zum größten Teil in der endgülti- 

gen Fassung der Richtlinie berücksichtigt wurden. 

Den Ärzten wird die Aufzeichnung einer Vielzahl von 

höchst sensiblen persönlichen Daten zur Pflicht ge- 

macht. Mein besonderes Augenmerk richtete sich deshalb 

darauf, daß die Verwendungszwecke präzise und in Über- 

instimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften gere- 

gelt wurden. 

ner Entwurf sah eine Verpflichtung der Ärzte vor, die 

ersonenbezogenen Aufzeichnungen der zuständigen Auf- 

„ıchtsbehörde vorzulegen. Die Vorlage sollte zwar von 

der Einwilligung der Betroffenen abhängig sein. Ich 

habe gleichwohl den Verzicht auf die Vorlageverpflich- 

tung gefordert. Die Befugnisse der Aufsichtsbehörde 

sind gesetzlich zu definieren. Ebensowenig wie Behör- 

den das Recht haben, die eigenen Aufgaben jederzeit 

beliebig neu festzulegen, sind sie berechtigt, ihre 

Befugnisse durch Einwilligung des Betroffenen zu erwei- 

tern. Es ist überdies kein Anhaltspunkt dafür zu fin- 

  

‚ daß der Aufsichtsbehörde von Gesetzes wegen die 

Befugnis zusteht, die Tätigkeit der Ärzte im Einzel- 

fall zu kontrollieren. Somit ist es auch nicht erfor- 

terlich, daß die medizinischen Daten der Betroffenen 

den Aufsichtsbehörden mit Namen bekanntgegeben werden. 

Das Ministerium ist meiner Argumentation gefcigt und 

hat von der Vorlagepflicht Abstand genommen. 

Erreicht habe ich, daß die Daten zum Zweck der Mit- 

und Nachbehandlung sowie der Rehabilitation uneinge- 

schränkt nur mit schriftlichen Einwilligung der Betrof- 

fenen übermittelt werden dürfen. Der behandelnde Arzt 
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Garf ierrer die Daten zu Forschungszwecken (Eigenfor- 

zebaritt vor nutzen, wenn der Patient nach Hinweis auf 

#0. afıny und Zwack des Forschungsvorhabers nicht 

wider. ‚pricht. Die Übermittlung zu Forschungszwecken an 

Mitte iet rach dem Entwurf ohnehin nur mit schriftli- 

her Pinwilligung zulässig. 

„x PTpe ahrungsdauer der Aufzeichnungen wurde von 30 

Jaarer au’ 10 Jahre verkürzt. 

Deutlich herausgestellt wurde der Grundsatz, daß durch 

b2son.ere stringente organisatorisch-technische Maßnah- 

:rmif®f Unbefugter auf den sensiblen Datenbe- 

stauz Au..eschlossen werden muß, wobei lediglich der 

emwet > ı Aöndelnde Arzt und das ihm für diese Aufgabe 

” 4 „see richtärztliche Hilfspersonal zugriffsbe- 

ch” ost bein dar“, 

Schl’csBlich wurde mein Vorschlag akzeptiert, die 

Pflichten der Ärzte und Einrichtungen zum ordnungsge- 

näßen Umgang mit den personenbezogenen Daten als Auf- 

Inge in den einzelnen Genehmigungsbescheid für die 

Leistungserbringer aufzunehmen. Diese Konstruktion hat 

den Vorteil, daß die Genehmigung bei Nichteinnaltung 

Anterschutzrechtlicher Anforderungen widerrufen werden 

xaın /8 4” Abs. 1 Nr.. 2 SGB X). 

5.» Fehileitung einer ärztlichen Bescheinigung an die 

Cesch. echtskrankenberatungsstelle 

„ine Yarre in der Arztpraxis kann auch dann für den 

Patienten unangenehme Folgen haben, wenn sie nicht zu 

einer falschen Behandlung führt. 

Zin Arzt, der in seiner Praxis Routineuntersuchungen 
an Prostituierten durchführt, hat für eine Patientin, 

Jie diesem Personenkreis nicht angehört, ein Attest 

jaldbrr ausgestellt, wonach bei ihr kein Anhalt für 
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Gonorrhöe vorliege. Diese Bescheinigung hat der Arzt 

der Geschlechtskrankenberatungsstelle des Gesundheits- 

amtes zugeleitet. Diese Stelle ging davon aus - weil 

der Arzt häufig solche Atteste über die Untersuchung 

von Prostituierten vorlegt -, daß es sich auch in 

diesem Falle um eine Prostituierte handele. Das Amt 

hatte daraufhin die üblichen Maßnahmen zur Überwachung 

dieses Personenkreises - insbesondere die regelmäßige 

Untersuchung, ob eine Geschlechtskrankheit vorliegt - 

angeordnet. Die Patientin erfuhr von diesem Vorgang 

durch die schriftliche Aufforderung des Gesundheitsan- 

tes, innerhalb einer bestimmten Frist und danach in 

bestimmten Zeitabständen erneut eine ärztliche Beschei- 

nigung beizubringen oder sich zur Untersuchung bei der 

Geschlechtskrankenberatungsstelle einzufinden. Bei 

Fristversäumnis wurde eine zwangsweise Vorführung 
angedroht. 

Der Irrtum konnte bald aufgeklärt werden. Die Daten 

der Patientin kei der Geschlechtskrankenberatungsstel- 

le sind gelöscht. Ich habe darauf hingewirkt, daß auch 

die in Zusammenhang mit der Beschwerde stehenden Unter- 

lagen unverzüglich vernichtet werden. 

5.6 Apothekerkammergesetz 

Im Berichtszeitraum hat mir das Ministerium für 

Frauen, Arbeit, Gesundheit und Soziales einen Referen- 

tenentwurf zur Änderung des Apothekerkammergesetzes 

vorgelegt. 

Die Apothekerkammer verarbeitet personenbezogena Daten 
von Apotheken und Personen, die im Apthekerberuf tätig 

sind (Meldepflicht für Apotheker und Apothekenperso- 

nal). In dem Änderungsentwurf fehlten zunächst Bestim- 

mungen über die Zulässigkeit der Verarbeitung dieser 

Daten. Auf meine Anregung hin hat das Ministerium den 
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Gesetzentwurf um datenschutzrechtliche Regelungen 

ercoänzt. 

Ausdrückiich festgeschrieben wurde, daß nur solche 

Ancaben erhoben und gespeichert werden dürfen, die die 

Apothekerkammer zur Erfüllung ihrer gesetzlich zugewie- 

senen Aufgaben benötigt. Meinem Vorschlag, den Datenka- 

talog im Gesetz selbst festzulegen, wurde zwar nicht 

gefoigt. Immerhin enthält der Entwurf nunmehr die 

Verpflichtung, die Art und den Umfang der zu erheben- 

den Daten durch Satzung zu regeln. 

ner Entwurf legt den zulässigen Umfang der Datenüber- 

mitclung abschiießend fest. Personenbezogene Daten 

äür’er an andere Personen und Stellen nur übermittelt 

„Ten, wenn der Betroffene eingewilligt hat, ein 

TO „etz die Übermittlung ausdrücklich erlaubt oder an 

üre PFürsorgeeinrichtung und die Aufsichtsbehörde, so- 

weit dies zur Wahrnehmung gesetzlich übertragener 

Aufgaben erforderlich ist. Damit ist klargestelit, daß 

Daten an Pharmaunternehmen, Adreßbuchverlage oder 

Fachzeitschriften nur mit ausdrücklicher Einwilligung 

des Betroffenen übermittelt werden dürfen. Insoweit 

waren in der Vergangenheit Zweifel über die Mitwirkung 

der Betroffenen bei der Datenweitergabe an die genann- 

ten Stellen aufgetreten. 

3emängeln muß ich, daß der geänderte Entwurf nach wie 

vor keine Aussage über die Speicherungsdauer von Daten 

und die Aufbewahrungsfrist von Unterlagen enthält. 

Insgesamt ist es zu begrüßen, daß in einem weiteren 

Bereich öffentlicher Verwaltung die Datenverarbeitung 

eine gesetzliche Grundlage erhalten hat. 
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6. Soziales 

6.1 Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) 

Im Berichtszeitraum habe ich die Allgemeine Ortskran- 

kenkasse für das Saarland einer datenschutzrechtlichen 

Prüfung unterzogen. Die Erhebung und Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch die Krankenkassen, insbe- 

sondere die Informationsbeziehungen zu den Leistungser- 

bringern und Kassenärztlichen Vereinigungen, wurden 

durch das am 01.01.1989 in Kraft getretene Fünfte Buch 

des Sozialgesetzbuches (SGB V) auf eine neue Grundlage 

gestellt. Anlaß für meine Prüfung war unter anderem 

festzustellen, wie die AOK diese neuen Regelungen 

ungesetzt hat. Ich mußte eine Reihe von Beanstandungen 

aussprechen. Die AOK hat zwar in vielen Punkten zuge- 

sagt, meinen Beanstandungen abzuhelfen. In einigen 

Fragen war eine Verständigung jedoch nicht möglich. 

Im einzelnen habe ich bei meiner Überprüfung folgendes 

festgestellt: 

- Interne Regelungen zum Datenschutz 

Der einzelne Mitarbeiter ist oft überfordert, wenn es 

darum geht, den datenschutzgerechten Umgang mit perso- 

nenbezogenen Daten sicherzustellen. Wichtig sind des- 

halb konkrete Handlungsanweisungen in Form von inner- 

dienstlichen Anordnungen. Vorgefunden habe ich bei der 

AOK lediglich Rundschreiben und Aktenvermerke zu ein- 

zelnen Detailfragen (z.B. Behandlung der Mitarbeiter- 

daten oder Offenbarung von Sozialdaten gegenüber Drit- 

ten). Da der Regelungsbedarf dadurch nicht abgedeckt 

wird, habe ich den Erlaß einer Dienstanweisung gefor- 

dert, die neben dem vom Gesetzgeber festgelegten In- 

halt (S$ 286 Abs. 3 SGB V) Aussagen enthalten sollte zu 

den Aufgaben des internen Datenschutzbeauftragten, zur 

Archivverwaltung und -benutzung, zur Schriftgutentsor- 
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gung sowie zur automatisierten Datenverarbeitung. Dem 

will die AOK entsprechen. 

- Datenübersicht 

Aus Gründen der Transparenz verpflichtet der Gesetzge- 

ber ($ 286 Abs. 1 SGB V) die Krankenkassen, einmal 

jährlich eine Übersicht über die Art der von ihnen 

oder in ihrem Auftrag gespeicherten personenbezogenen 

Daten zu erstellen. Die Übersicht ist der zuständigen 

Aufsichtsbehörde vorzulegen. 

Die überprüfte Krankenkasse hatte zwar die gesetzlich 

vorgeschriebene Übersicht erstellt und dem zuständigen 

Ministerium vorgelegt. Die Datenübersicht war jedoch 

nicht vollständig. Aufgenommen wurden lediglich die 

Daten aus den automatisiert, jedoch nicht die aus den 

manuell geführten Dateien. Auf meinen Hinweis hin hat 

die AOK zugesagt, die Datenübersicht entsprechend zu 

vervollständigen. 

Die Notwendigkeit, durch die Übersicht eine vollkomme- 

ne Transparenz über die vorhandenen Dateien herzustel- 

len, kann an dem Beispiel einer manuellen Kartei ver- 

deutlicht werden, die bei der Überprüfung festgestellt 

wurde. Neben der automatisierten Mitgliederbestandskar- 

tei wurde eine manuelle Arbeitgeberbestandskartei 

geführt. Die Datei wurde etwa seit einem Jahr nicht 

mehr fortgeschrieben. Ein solcher Doppeldatenbestand 

ist unzulässig, weil die sich hieraus ergebenden Un- 

richtigkeiten - insbesondere auch durch mangelnde 

Aktualisierung - zu für die Betroffenen unzumutbaren 

Belastungen führen. Einer solchen Entwicklung hätte 

vorgebeugt werden können, wenn die Dateilibersicht 

vollständig gewesen wäre, weil sie unter Datenschutzge- 

sichtspunkten ein wichtiges Führungsinstrument ist. 
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Unterblieben ist bisher auch die Veröffentlichung der 

Datenübersicht. Transparenz der Datenverarbeitung ist 

ein wesentliches Element des Datenschutzes. Der einzel- 

ne Bürger soll erfahren können, welche Informationen 

über ihn gespeichert sind. Um von seinem Auskunfts- 

recht sinnvoll Gebrauch machen zu können, ist es hilf- 

reich, wenn der Bürger zunächst einmal aufgrund einer 

Übersicht erfahren kann, welche Arten von Daten eine 

Stelle überhaupt speichert. 

Die AOK beabsichtigt nunmehr, die Übersicht in ihren 

Geschäftsräumen auszulegen und die Versicherten in 

ihrer Mitgliederzeitschrift "bleib gesund" auf die 

Möglichkeit der Auskunft und Einsichtnahme hinzuwei- 

sen. 

- Datenschutzregister 

Alle öffentlichen Stellen sind verpflichtet, ihre 

Dateien zu dem beim Landesbeauftragten für Datenschutz 

geführten Datenschutzregister anzumelden sowie Verände- 

rungen mitzuteilen ($S 7 SDSG). Die AOK ist seit der 

erstmaligen Anmeldung ihrer Dateien im Jahre 1979, 

obwohl in der Zwischenzeit erhebliche Änderungen einge- 

treten sind, ihrer Meldepflicht nicht mehr nachgekon- 

men; sie will die Meldungen ergänzen. 

- Auskünfte an Arbeitgeber 

Nach dem Lohnfortzahlungsgesetz (S 1 Abs. 1 Satz 2 

Lohnfort2G) hat der Arbeiter, der innerhalb von 12 

Monaten infolge derselben Krankheit wiederholt arbeits- 

unfähig wird, einen Anspruch auf Fortzahlung des Ar- 

beitsentgelts gegen seinen Arbeitgeber nur für die 

Dauer von sechs Wochen. 

Für den Arbeitgeber stellt sich die Frage, wie er 

Kenntnis über den Charakter der Krankheit erlangen 
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kann, wegen der der Arbeitnehmer arbeitsunfähig gewor- 

den ist. In der Praxis hat es sich eingebürgert, daß 

die Arbeitgeber bei der Krankenkasse nachfragen. 

In einem Rundschreiben "Datenschutz - Offenbarung 

personenbezogener Daten" an ihre Sachbearbeiter ver- 

tritt die AOK die Auffassung, daß den Arbeitgebern auf 

Anfrage mitgeteilt werden dürfe, ob eine Arbeitsun- 

fähigkeit durch dieselbe Krankheit verursacht sei. 

Diese Auffassung kann ich nicht teilen. Alle Informa- 

tionen, die der AOK über ihre Versicherten bekannt 

sind, unterliegen dem Sozialgeheimnis ($ 35 SGB I) und 

dürfen nur unter den im Gesetz genannten Voraussetzun- 

gen Dritten offenbart werden. Danach ist die Übermitt- 

lung personenbezogener Daten zulässig, wenn sie erfor- 

derlich ist zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe 

durch die offenbarende Stelle ($ 69 Abs. 1 Nr. 1 SGB 

X). Es gehört nicht zur Aufgabenerfüllung der Kranken- 

kasse, dem Arbeitgeber die Beurteilung des Anspruchs 

auf Fortzahlung des Arbeitsgentgelts zu ermöglichen. 

Dieses Ergebnis deckt sich mit der Rechtsprechung des 

Bundesarbeitsgerichts (Urteil vom 19.03.1986 in NJIW 

1986, 2902). Das Gericht hat festgestellt, daß dem 

Arbeitgeber eine Erkundigungspflicht obliegt, wenn 

sich objektive Anhaltspunkte dafür ergeben, daß eine 

Fortsetzungserkrankung besteht. Dabei habe der Arbeit- 

nehmer nach Auffassung des Gerichts eine Pflicht zur 

Mitwirkung an der Aufklärung aller für die Rechtslage 

erheblichen Umstände. Insbesondere sei der Arbeitneh- 

mer verpflichtet, seinen Arzt oder die Krankenkasse 

von der Schweigepflicht zu entbinden. Die gegenwärtig 

geübte Praxis ist mit der Rechtslage nicht vereinbar. 

Die Mitteilungen der AOK über Fortsetzungserkrankungen 

ohne Beteiligung des Betroffenen stellen einen Bruch 

des Sozialgeheimnisses dar. 
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- Ausgeschiedene und verstorbene Versicherte 

In einer automatisierten Datei sind die Daten der 

Arbeitgeber und der Mitglieder gespeichert, die für 

die Berechnung und den Einzug des Krankenversicherungs- 

beitrages erforderlich sind. Mir ist aufgefallen, daß 

auch ausgeschiedene Versicherte in dem Bestand uneinge- 

schränkt gespeichert bleiben. Es ist zwar einzuräumen, 

daß die Daten für die Aufgabenerfüllung durch die AOK 

(z.B. Feststellung der Versicherungszeiten bei Leistun- 

gen für Schwerpflegebedürftige) relevant werden oder 

daß schutzwürdige Belange der Betroffenen die weitere 

Speicherung rechtfertigen können. Da die Daten jedoch 

nur in beschränktem Umfang verwendet werden dürfen, 

habe ich vorgeschlagen, diese Daten zu sperren. Die 

AOK hat zugesagt, dieser Empfehlung zu folgen. 

Eine vergleichbare Problematik ergibt sich im Hinblick 

auf die Speicherung der Versichertendaten von Verstor- 

benen. Hierzu hat sich die AOK bisher nicht geäußert. 

- Meldeverfahren der geringfügig Beschäftigten 

Ich habe festgesteilt, daß in der Mitgliederbestandsda- 

tei auch die Daten "geringfügig Beschäftigter" gespei- 

chert sind. Diese Speicherung ist mit den gesetzlichen 

Vorschriften nicht vereinbar. Das Gesetz regelt detail- 

iiert die Bearbeitung der Meldungen der Arbeitgeber 

über geringfügig Beschäftigte ($ 105 SGB V). Vorge- 

sehen ist lediglich eine Speicherung bei der Datenstel- 

ie der Rentenversicherungsträger, nicht aber bei den 

Krankenkassen. Die AOK hat darauf hingewiesen, daß die 

Speicherung bei fehlender Versicherungsnummer notwen- 

dig sei, weil die Datenstelle für die Mitteilung der 

von ihnen auf Antrag der Kasse vergebenen Versiche- 

rungsnummer elektronische Datenträger verwendet. Die 

Zusammenführung der Versicherungsnumner mit den dazuge- 
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hörigen Meldedaten setze unter diesen Bedingungen 

voraus, daß auch diese zuvor EDV-mäßig erfaßt werden. 

Ich habe deutlich gemacht, daß eine Speicherung nach 

Vergabe der Versicherungsnummer nicht akzeptiert wer- 

den kann. Spätestens nach Abschluß des Vergabe- und 

Meldevorgangs muß die Löschung veranlaßt werden. 

Die AOK hat eine entsprechende Verfahrensänderung 

zugesagt. 

- Leistungskartei 

Mein besonderes Interesse galt der Abteilung, in der 

ein Großteil der Kassenleistungen bewilligt wird. In 

dieser Abteilung ist über jedes Mitglied eine Lei- 

stungskarte ("gelbe Karte") vorhanden, in der die 

gewährten Leistungen (z.B. Krankengeld, Krankenhausko- 

sten, Zahnersatz, Kuren, Mutterschaftshilfe, Kranken- 

transportkosten, Heil- und Hilfsmittel wie Kranken- 

gymnastik, Hörgeräte, Rollstühle) aufgezeichnet sind, 

zum Teil mit Diagnosen. Es handelt sich dabei um eine 

manuelle Kartei, die nach und nach weitgehend durch 

ein automatisiertes Verfahren abgelöst wurde. Ich habe 

beanstandet, daß in der "gelben Karte" immer noch 

Versichertendaten ohne jede zeitliche Beschränkung 

vorgehalten werden. Die AOK stimmt mit mir im Ergebnis 

darin überein, daß die Karteikarten eine Vielzahl von 

Informationen enthalten, die heute für die Aufgabener- 

füllung der AOK ohne jede Bedeutung sind. Schwierigkei- 

ten bei der an sich gebotenen Löschung werden jedoch 

darin gesehen, daß die Kartei neben für die Aufgabener- 

füllung nicht erforderlichen Informationen auch solche 

enthält, die für die Leistungsgewährung noch erheblich 

sind (z.B. Aufzeichnungen über zurückliegende Arbeits- 

unfähigkeitszeiten). Eine Schwärzung der nicht mehr 

benötigten Angaben verursacht einen erheblichen Verwal- 

tungsaufwand. Die AOK beabsichtigt stattdessen, die 
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Karteikarten zu verfilmen, wobei die nicht mehr rele- 

vanten Leistungsdaten "ausgeblendet" werden sollen. 

Mit dieser Aktion solle aber erst in zwei bis drei 

Jahren begonnen werden. Die AOK begründet dies danit, 

daß bei einer sofortigen Verfilmung Daten auf dem Film 

festgehalten würden, die nach Ablauf weiterer zwei bis 

drei Jahren wieder zu löschen seien. Dieser Aufwand 

sei nicht zumutbar. Wenn ich auch ein gewisses Ver- 

ständnis für diese organisatorischen Probleme habe, 

muß ich doch darauf hinweisen, daß ein Hinausschieben 

der Löschung mit der Gesetzeslage nicht in Einklang 

steht. 

- Diagnose auf den Rezepten 

Wenn Ärzte ein Heil- oder Hilfsmittel (z.B. Massagen, 

Krankengymnastik, orthopädische Ersatzstücke) verord- 

nen, tragen sie auf dem Rezept die Diagnose ein. Ich 

habe die Erforderlichkeit dieser Verfahrensweise in 

Frage gestellt. Nicht zuletzt ist die Übermittlung von 

Diagnosen mangels einer gesetzlichen Grundlage nicht 

rechtmäßig ($ 302 SGB V). 

Die AOK hat zugesagt, auf die Angabe der Diagnose 

zukünftig zu verzichten. 

- Krankenscheine 

Bereits in meinem 12. TB Tz. 7.1 habe ich mich kri- 

tisch mit der Frage der Zulässigkeit der Angabe der 

Diagnose auf dem Krankenschein auseinandergesetzt. Die 

Prüfung bei der AOK habe ich zum Anlaß genommen, mich 

eingehend über die Verwendung der Krankenscheine bei 

der AOK zu informieren. In ihrem Archiv lagert die AOK 

einen Bestand von mehr als 7,8 Millionen Abrechnungs- 

scheinen, die hinsichtlich der Diagnosen ohne gesetzli- 

che Grundlage übermittelt wurden. Die Auffassung der 

AOK, daß die Diagnosen zu Zwecken der Wirtschaftlich- 
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keitsprüfung übermittelt werden dürften, kann ich 

nicht teilen. Denn die von der AOK angewandten Metho- 

den der Wirtschaftlichkeitsprüfung sind mit der Geset- 

zeslage nicht vereinbar. Der Gesetzgeber geht in $ 298 

SGB V erkennbar davon aus, daß die Übermittlung der 

Diagnose nur "im Einzelfall" verlangt werden kann, so- 

weit es im Rahmen eines Prüfverfahrens auf die Kennt- 

nis der Diagnose ankommt. Die AOK ist jedoch der Auf- 

fassung, daß die Wirtschaftlichkeitsprüfung nur durch- 

führbar ist, wenn die Diagnosen mit der Abrechnung 

übermittelt und zeitnah mit diesem Vorgang einer 

Kontrolle unterzogen werden. Für ein derartiges Verfah- 

ren fehlt indessen die gesetzliche Befugnis. 

Die Krankenscheine mit ihren hochsensiblen Informa- 

tionen werden nach Abschluß der Wirtschaftlichkeitsprü- 

fung und Vorlage zur Durchführung von Rechtsmittelver- 

fahren nur noch in wenigen Ausnahmefällen genutzt, 

wenn sich Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten bei der 

Abrechnung ergeben sollten. 

Die Tatsache, daß von den Abrechnungsscheinen allen- 

falls 6 % zu Prüfzwecken verwendet und nach Ablauf der 

Rechtsmittelfrist diese nur ausnahmsweise, jedenfalls 

regelmäßig nicht mehr benötigt werden, beleuchtet die 

Fragwürdigkeit eines solchen Datenbestandes. Die Be- 

gehrlichkeit, diese Informationen rechtswidrig zu 

nutzen, ist nicht gering. So berichtet der Landesbeauf- 

tragte für Datenschutz des Landes Nordrhein-Westfalen 

von der unzulässigen Verwertung der Abrechnungsunterla- 

gen durch die AOK Düsseldorf. 

Die Gefahren werden noch wachsen, wenn mit dem unauf- 

haltsamen Fortschreiten der Automation die Abrechnungs- 

vorgänge mit Hilfe der elektronischen Datenverarbei- 

tung abgewickelt und die Abrechnungsdaten in konfortab- 

ler Weise abrufbar vorgehalten werden. Für die massen- 

hafte Aufbewahrung von Krankenscheinen ist eine gesetz- 
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liche Grundlage nicht ersichtlich. Allenfalls für eine 

Übergangsfrist bis zu einer normenklaren, gesetzlichen 

Regelung könnte eine Nutzung und kurzfristige Aufbewah- 

rung hingenommen werden, wenn bis zur Herstellung 

eines verfassungsgemäßen Zustandes der Eingriff auf 

das beschränkt wird, was für die geordnete Weiterfüh- 

rung eines funktionsfähigen Betriebes unerläßlich ist 

(BVerfGE 41, 251, 267). Es ist nicht zu erkennen, daß 

die Aufbewahrung der Krankenscheine nach Abschluß der 

laufenden Wirtschaftlichkeitsprüfungen und nach Zurver- 

fügungstellung der Krankenscheine einzelner Ärzte im 

Rahmen anhängiger Rechtsmittelverfahren für die Auf- 

rechterhaltung eines funktionsfähigen Betriebes uner- 

läßlich ist. Ich habe deshalb gefordert, den Bestand 

an Krankenscheinen nach Abschluß der Wirtschaftlich- 

keitsprüfung zu vernichten, soweit er nicht für anhän- 

gige Rechtsmittelverfahren benötigt wird. 

- Vordrucke 

Bei einer stichprobenweisen Überprüfung der bei der 

Sachbearbeitung verwandten Vordrucke mußte ich einige 

Mängel beanstanden. 

Teilweise fehlte der Hinweis auf die Rechtsgrundlage 

oder die Freiwilligkeit der Datenerhebung. In einigen 

Vordrucken wurden als Rechtsgrundlage noch die Vor- 

schriften der RVO angegebenen, obwohl seit Inkrafttre- 

ten des SGB V bereits über zwei Jahre vergangen sind. 

Werden personenbezogene Daten statt beim Betroffenen 

selbst bei einer nichtöffentlichen Stelle (z.B. Arbeit- 

geber) erhoben, ist ebenfalls auf die Vorschrift, die 

zur Auskunft verpflichtet, sonst auf die Freiwillig- 

keit der Angaben hinzuweisen ($ 13 Abs. 4 BDSG). 

Die Stichprobe hat ergeben, daß der Umfang der Datener- 

hebung teilweise über das zur Aufgabenerfüllung erfor- 
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derliche Maß hinausgeht. Es ist beispielsweise nicht 

erforderlich, bei der Krankenkasse, der der Versicher- 

te zuvor angehört hat, Angaben über frühere Kranken- 

hausbehandlungen des Angehörigen zu erfragen. Denn ein 

Leistungsausschluß für Angehörige kommt nicht in Be- 

tracht. 

Keine Notwendigkeit besteht auch, bei Beitragszahlun- 

gen zur freiwilligen Krankenversicherung detailliert 

den Familienstand oder die Haushaltszugehörigkeit zu 

erfragen. 

Die AOK hat die Bildung einer Arbeitsgruppe zugesagt, 

deren Aufgabe es sein wird, die Vordrucke den daten- 

schutzrechtlichen Erfordernissen anzupassen. 

- Archiv 

Schriftliche Festlegung über die Archivierung, Archiv- 

verwaltung und Behandlung von Archivgut hat die AOK 

nicht getroffen. Ich habe Regelungen im Interesse der 

Datensicherung angemahnt. Es müssen ferner Anordnungen 

getroffen werden über die Anlieferung, Bearbeitung und 

Herausgabe von Schriftgut sowie über die Aussonderung 

und Vernichtung von archiviertem Schriftgut einschließ- 

lich der Festlegung differenzierter Aufbewahrungsfri- 

sten. Entsprechende Maßnahmen hat die AOK in Aussicht 

gestellt. 

- Automatisierte Datenverarbeitung 

Keine Übereinstimmung konnte erreicht werden in der 

Frage einer ausreichenden Datensicherung im Rechen- 

zentrum. Bedienstete nehmen zugleich Funktionen in 

verschiedenen Bereichen wahr. Um eine verantwortliche 
Beteiligung verschiedener Personen an der Ausführung 

von Verarbeitungsaufträgen zu gewährleisten, ist je- 
doch eine Funktionstrennung geboten (Vier-Augen-Prin- 
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zip). Zumindest ist eine Aufteilung in den Arbeitsge- 

bieten Arbeitsvorbereitung und Archivverwaltung einer- 

seits und Operating und Nachbehandlung notwendig. Die 

AOK hält eine solche Aufgabenverteilung aus Gründen 

der Personalwirtschaftlichkeit nicht für durchführbar. 

Meine auf einen Minimalstandard ausgelegten Forderun- 

gen dürfen jedoch nicht an Wirtschaftlichkeitsüberle- 

gungen scheitern. 

- Landesweiter Zugriff 

Die Leistungssachbearbeiter der 6 Geschäftsstellen und 

24 Zweigstellen der AOK im Saarland können auf die im 

automatisierten Bestand gespeicherten Leistungsdaten - 

insbesondere die Diagnosen - aller Versicherten zugrei- 

fen. Ein solch umfassender Zugriff ist im Hinblick auf 

die schutzwürdigen Belange der Betroffenen nicht zuzu- 

lassen; er ist auch zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfül- 

lung nicht geboten. Es reicht aus, wenn der Wohnsitzge- 

schäftsstelle oder einer von dem Mitglied ausdrücklich 

gewählten Geschäftsstelle der Zugriff eröffnet wird. 

Demgegenüber weist die AOK darauf hin, daß es das 

Anliegen eines kundenorientierten Dienstleistungsunter- 

nehmens sein müsse, ihren Mitgliedern zu ermöglichen, 

bei jeder Geschäftsstelle im Saarland Beratung und 

Betreuung in Anspruch zu nehmen. Kundenservice ist 

sicherlich notwendig. Den Wünschen der Mitglieder der 

AOK kann weitgehend entsprochen werden, wenn neben der 

Stelle am Wohnsitz eine weitere Stelle nach Wahl des 

Mitgliedes über die Leistungsdaten verfügt. Es ist 

jedoch nicht einzusehen, daß ein so sensibler Datenbe- 

stand allen Leistungssachbearbeitern der AOK im Saar- 

land zugänglich sein soll. Dies übersteigt das zur 

Aufgabenwahrnehmung Erforderliche in einem für die 

Betroffenen nicht zumutbaren Ausmaß. 
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6.2 Adoption 

6.2.1 Fragebogen für Adoptionsbewerber 

In meinem 11. Tätigkeitsbericht (Tz. 7.5) habe ich 

dargestellt, in welchem Ausmaße Adoptionsbewerber ihre 

persönlichen Verhältnisse offenzulegen haben. Längst 

nicht alle Adoptionswünsche können befriedigt werden, 

weil die Zahl der hierfür freigegebenen Kinder keines- 

wegs ausreicht. So ergibt sich eine Warteschlange 

"vorgeprüfter", für eine Adoption geeigneter Bewerber, 

deren Fragebogen mit sensiblen Angaben über die wirt- 

schaftlichen und psychosozialen Verhältnisse der Bewer- 

ber lange Zeit bei der Behörde aufbewahrt werden. Auf 

meine bereits 1935 erhobene Forderung, den Umfang der 

Datenerhebung einzuschränken und eine zeitlich abge- 

stufte Aufbewahrungsfrist vorzusehen, wurden nunmehr 

neue Antragsvordrucke eingeführt. Darin werden die 

Adoptionsbewerber über die Verwendung der Daten aufge- 

klärt und - wie im SDSG vorgeschrieben - auf die Frei- 

willigkeit ihrer Angaben hingewiesen. Die Beantwortung 

verschiedener Fragen (z.B. Gründe für die Kinderlosig- 

keit) und die Vorlage bestimmter Unterlagen (z.B. 

Paßfoto, ausführlicher Lebenslauf) wird freigestellt, 

weil sie für die Antragsbearbeitung nicht unbedingt 

erforderlich ist. Nach Abschluß des Adoptionsverfah- 

rens werden die Unterlagen zurückgegeben. Kommt es 

nicht zu einer Adoption, werden die Unterlagen den 

Bewerbern regelmäßig nach 10 Jahren zurückgegeben oder 

- falls dies nicht möglich ist - vernichtet. 

6.2.2 Pflegegeldzahlung 

Ein Ehepaar hat mir berichtet, daß es vor Jahren nit 

Genehmigung des Jugendamtes ein Heimkind mit dem Ziel 

einer Adoption in die Familie aufgenommen hat. Nachdem 

sich die Adoption immer weiter verzögerte, weil die 

leiblichen Eltern ihre Zustimmung nicht geben wollten, 
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beantragten die Pflegeeltern die Zahlung von Pflege- 

geld. Das Jugendamt Saarbrücken teilte dem Ehepaar 

mit, daß bei Gewährung von Pflegegeld die leiblichen 

Eltern zu Unterhaltszahlungen heranzuziehen seien und 

daß diesen damit auch das Recht zustehe, den Aufent- 

haltsort des Kindes zu erfahren. Die Pflegeeltern 

wollten jedoch im Interesse des Kindes dessen Inkogni- 

to unbedingt wahren und waren daher mit einer Bekannt- 

gabe des Aufenthaltsortes nicht einverstanden. 

Dem Jugendamt habe ich für seine Entscheidung folgen- 

des zu bedenken gegeben: 

Bei Inkognitoadoptionen besteht ein Ausforschungs- und 

Offenbarungsverbot ($ 1758 Abs. 1 BGB). Das Kind soll 

vollständig aus seinen bisherigen Familienbindungen 

herausgelöst und in völlig neue, familiäre Beziehungen 

eingeordnet werden. Dieser Prozeß wird durch die Offen- 

barung des Pflegschaftsverhältnisses und des Aufent- 

haltsorts des Kindes gegenüber den leiblichen Eltern 

nachhaltig gestört. Das Kinder- und Jugendhilfegesetz 

rechtfertigt die Übermittlung des Aufenthaltsortes 

deshalb nur unter der Voraussetzung, daß der Erfolg 

einer zu gewährenden Leistung nicht in Frage gestellt 

wird ($ 64 Abs. 2 SGB VIII). Ein solcher Mißerfolg 

zeichnet sich jedoch ab, wenn sich die leiblichen 

Eltern der Adoption widersetzen und durch Bekanntgabe 

des Aufenthaltsortes des Kindes Gefahr droht, daß das 

bereits bestehende Pflegschaftsverhältnis und die 

Einordnung in die neue Familienbeziehung gestört wird. 

Der Antrag auf Zahlung des Pflegegeldes wurde dann 

allerdings aus anderen Gründen, die unter Datenschutz- 

aspekten nicht relevant sind, abgelehnt. 
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7. Öffentlicher Dienst 

7.1 Personaldatenschutz 

Auf den Regelungsbedarf im Bereich des öffentlichen 

Dienstes habe ich wiederholt hingewiesen (7. TB Tz. 

7.2; 8. TB Tz. 8). 

Eine Regelungslücke soll durch die Neuordnung des 

Personalaktenrechts im Bundesbeamtengesetz und Beamten- 

rechtsrahmengesetz geschlossen werden (vgl. 11. TB Tz. 

10.1). Der im Bundestag eingebrachte "Entwurf eines 9. 

Gesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften" 

ist noch verbesserungsbedürftig. Die gemeinsam erarbei- 

teten Vorschläge der Datenschutzbeauftragten des Bun- 

des und der Länder sollten im Gesetzgebungsverfahren 

noch berücksichtigt werden. 

Die Notwendigkeit weiterer gesetzlicher Regelungen hat 

die Konferenz der Datenschutzbeauftragten in ihrer 

Entschließung vom 26./27.09.1991 im einzelnen darge- 

legt (Anlage 2). Vor allem Probleme im Zusammenhang 

mit der Bewerbung, der Sicherheitsüberprüfung, der 

ärztlichen Untersuchung von Bewerbern und Bediensteten 

sowie der Einführung von Personalinformationssystemen 

bedürfen gesetzlicher Regelungen, um einen vorbeugen- 

den Rechtsschutz zu gewährleisten. 

7.2 Übertragung der Beihilfebearbeitung in den Gemein- 

den an eine externe, öffentliche Stelle 

Die bei der Bearbeitung von Beihilfen der Verwaltung 

bekannt gewordenen Informationen über den Gesundheits- 

zustand des Bediensteten dürfen nur zu Beihilfezwecken 

verwendet werden. Dieses Zweckbindungsgebot ($ 17 Abs. 

2 Beihilfeverordnung) darf nur ausnahmsweise aufgrund 

gesetzlicher Regelung oder aufgrund der Einwilligung 

des Betroffenen durchbrochen werden. Eine strikte 
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organisatorische, personelle und räumliche Abschottung 

der Beihilfestelle ist geboten (vgl. bereits 11. TB 

Tz. 10.2). Im Bereich der Landesverwaltung ist durch 

die Zentralisierung der Beihilfesachbearbeitung bei 

der Zentralen Besoldungsstelle (ZBS) diesen Anforde- 

rungen - wenn man einmal vom Bereich der Oberfinanz- 

direktion absieht - weitgehend Rechnung getragen (vgl. 

12. TB Tz. 8.1.1). Der Zustand bei den Gemeinden ist 

jedoch nach wie vor unbefriedigend (vgl. 12. TB Tz. 

8.1.2). Da es dort meist aus organisatorischen und 

personellen Gründen Schwierigkeiten bereitet, die 

Beihilfestelle abzuschotten, habe ich angeregt, diesen 

Verwaltungen die Möglichkeit einzuräumen, die Beihilfe- 

sachbearbeitung einer externen öffentlichen Stelle zu 

übertragen. Der Minister des Innern hat nach ursprüng- 

lich ablehnender Haltung im Mai 1991 den Entwurf einer 

Rechtsverordnung vorgelegt, um die rechtlichen Voraus- 

setzungen für eine solche Aufgabenübertragung an die 

Ruhegehaltskasse des Saarlandes zu schaffen. Damit 

kann nicht nur der Gefahr begegnet werden, daß Beihil- 

fedaten unzulässigerweise bei Personalentscheidungen 

verwendet werden. Auch Behördenleiter - etwa Bürgermei- 

ster - sehen sich in ihren Datenschutzbelangen beein- 

trächtigt, wenn sie Arztrechnungen und andere Belege 

mit intimen Angaben über ihre Krankheiten und die 

ihrer Familienangehörigen dem Beihilfesachbearbeiter 

in der eigenen Verwaltung vorlegen müssen. 

Der Eriaß der Verordnung sollte nicht länger aufgescho- 

ben werden. 

7.3 Kostenrechnungssystem beim Staatlichen Institut 

für Gesundheit und Umwelt des Saarlandes (SIGU); 

Verarbeitung von Personaldaten zu Zwecken der 

Planung und Wirtschaftlichkeitsprüfung 

Öffentliche Verwaltung sieht sich zunehmend der Kritik 

der Öffentlichkeit ausgesetzt, die ihre Leistungsfähig- 
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xeit in Frage stellt. Bemühungen der politisch Verant- 

wortlichen, Unzulänglichkeiten in Strukturen un Ar- 

beitsergebnissen entgegenzuwirken, werden d>=halb 

aligemein auf Zustimmung stoßen. Die Landesreg:invung 

strebt eine größere Effektivität für das staatliche 

Untersuchungswesen des Saarlandes in den Bereichen 

Gesundheit und Umwelt an. Zu diesem Zweck ist das 

Staatliche Institut für Gesundheit und Umwelt (SIGU) 

zum 1. Dezember 1987 gegründet worden. Dieses Institut 

bietet zentrale Untersuchungen auf den Gebieten der 

Hygiene, des Wassers, des Abwassers, der Lebensnittel- 

chemie und Arzneimittel und der Veterinärmedizin und 

Lebensmittelhygiene an. Dort sind insgesamt 228 Mitar- 

beiter in sieben Abteilungen, gegliedert in 44 Fachbe- 

reiche, beschäftigt. 

ua Rahmen einer Organisations- und Wirtschaftlichkeits- 

untersuchung soll in einer Phase I eine Kostenre:hnung 

eingeführt werden. Dabei sollen Art und Höhe der Ko- 

sten ermittelt und festgestellt werden, inwieweit eine 

Deckung durch die Gebührensätze gegeben ist. Kern der 

Erhebung in dieser Phase sind Interviews, die anhand 

eines Leitfadens mit den Abteilungs- bzw. Fachbereichs- 

ieitern geführt werden sollen. Die Interviews werden 

vom Kostenrechner des SIGU durchgeführt. 

Für dis Durchführung des Projekts ist ein Auf:raq an 

zvei privete Beratungsgesellschaften vergeben wien. 

Zudem ist eine Lenkungsgruppe eingerichtet worden der 

neben Vertretern verschiedener Ministerien ein Yeanter 

wer Staatskanzlei als Vorsitzender angehört. 

Durchführung und Konsequenzen einer derartigen Unter- 

suchung haben erhebliche Auswirkungen auf die Beschäf- 

tigten der Dienststelle. Wenn sie auch im Rahnen “es 

Arbeitsverhältnisses vielfältigen Verpflichtungen und 

Einschränkungen unterliegen, so dürfen sie jedoch 

nicht zum "gläsernen" Mitarbeiter werden, der der 
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Untersuchung als deren reines Objekt ausgeliefert ist. 

Ihre Persönlichkeitsrechte müssen gewahrt werden. 

Weder dürfen die persönlichen Verhältnisse mehr als 

erforderlich offen gelegt, noch dürfen die zu Unter- 

suchungszwecken erhobenen Daten zur Leistungsnessung 

verwendet werden. Der Personalrat ist zu beteiligen. 

Das ist auch geschehen. Ich war in der Vorbereitungs- 

phase ebenfalls beteiligt und habe die Gelegenheit 

genutzt, datenschutzrechtliche Aspekte und die sich 

daraus ergebenden Anforderungen einzubringen. Vorran- 

gig muß sein, den Eingriff für die Bediensteten so 

gering wie möglich zu halten. Im wesentlichen ging es 

um folgende Gesichtspunkte: 

- Erforderlichkeit 

Personenbezogene Informationen dürfen nur erhoben und 

genutzt werden, soweit dies zur Durchführung des Pro- 

jekts erforderlich ist. Die Prüfung der Erforderlich- 

keit ist bezogen auf die jeweilige Projektphase durch- 

zuführen, weil nur so eine an konkreten Zielen orien- 

tierte Beurteilung möglich ist. 

Zentraler Punkt ist dabei die Ermittlung der Löhne und 

Gehälter, die bei den Gesamtkosten besonders ins Ge- 

wicht fallen. Die tatsächlichen Personalkosten können 

mit Rücksicht auf die persönlichen Verhältnisse der 

einzelnen Bediensteten stark differieren; sie können 

deshalb Aufschlüsse über die persönlichen Verhältnisse 

(z.B. Familienstand, Kinderzahl) geben. Es wurde ein 

Verfahren entwickelt, das in die Privatsphäre der 

Bediensteten möglichst wenig eindringt. 

Die durch einen Korrekturfaktor ergänzten Normkosten 

(Durchschnittswerte) gewährleisten eine realitätsnahe 

Entgeltberechnung, ohne daß die persönlichen Verhält- 

nisse der Bediensteten offen gelegt werden müssen. 
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Der Korrekturfaktor soll als abstrakte Größe auf der 

Grundlage der tatsächlichen Kosten gebildet werde». Es 

ist diejenige Stelle zu beteiligen, bei der die detail- 

iierten Personaldaten ohnehin bekannt und vorhanden 

sind. Die Zentrale Besoldungsstelle hat deshalk die 

Ist-Kosten aufgrund der dort bekannten tatsächlichen 

Entgelte zu liefern, aus denen der Korrekturfaktor 

gebildet werden soll. Die Kostenaufstellung darf keine 

Rückschlüsse auf die Person zulassen. Alle Kosten sind 

bezogen auf die Abteilung zu erheben. Die Mindestperso- 

nalgröße dieser Organisationseinheit stellt sicher, 

daß die Reidentifizierung ausreichend erschwert ist. 

Personenbezogene Daten sind allenfalls nur für eine 

bestimmte Projektphase vorzuhalten; eine rechtzeitige 

Anonymisierung und/oder Löschung ist sicherzustellen. 

- Erhebungsverfahren 

Erhebungsumfang und Verfahren sind abschließend und 

eindeutig vorab festzulegen. Es muß feststehen, welche 

Daten erhoben und gespeichert werden sollen, ebenso 

das Verfahren wie die Informationen gewonnen werden 

und wer welche Angaben zu machen hat. Ich habe darauf 

gedrungen, daß in dem Leitfaden für die Durchführung 

der Interviews die zu erhebenden Angaben genau be- 

stimmt sind. 

- Auswertung 

Personenbezogene Daten dürfen nicht zu Verhaltens- und 

Leistungskontrollen der Bediensteten genutzt wzrden. 

Zeitmessungen dürfen regelmäßig nicht stattfinden. Die 

Auswertungen sind im vorhinein festzulegen. Insoweit 

ist die Mitwirkung des Personalrats von besondsrer 

Bedeutung. 
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- Zweckbindung 

Um eine ausschließliche Verwertung für die Ziele des 

Projekts sicherzustellen, ist eine Trennung von Pro- 

jekt und Verwaltung unerläßlich. Es ist nicht auszu- 

schließen, daß Informationen trotz aller Bemühung um 

die Anonymisierung Bediensteten im Einzelfall zugeord- 

net werden können. Dies gilt insbesondere für Informa- 

tionen, die die persönliche Leistungsfähigkeit wieder- 

spiegeln können. Es muß demnach sichergestellt sein, 

daß Daten nur für den Zweck genutzt werden, für den 

sie auch erhoben worden sind. 

- Organisatorische und technische Maßnahmen der Daten- 

sicherung 

Vor allem, wenn Daten für das Projekt automatisiert 

verarbeitet werden, sind organisatorische und techni- 

sche Maßnahmen der Datensicherung unerläßlich. 

- Transparenz 

Um eine Untersuchung für die Beschäftigten durchsich- 

tig zu machen, eventuell vorhandenes Mißtrauen auszu- 

räumen und damit die Akzeptanz zu erhöhen, müssen 

ziel, Ablauf und Auswertung dargestellt werden. Eine 

entsprechende Arbeitsanleitung muß den Bediensteten zu- 

gänglich sein. 

- Projektleitung 

Die Verantwortlichkeit für die Durchführung eines 

Projektes ist sicherzustellen. Die Bestellung eines 

externen "Beraters" - wie dies zunächst vorgesehen war 

- gewährleistet nicht, daß die Informationserhebung 

und -verarbeitung vor Ort ausreichend überwacht wird. 

Auch der Lenkungsausschuß in seiner Gesamtheit vermag 

die notwendige Kontrolle nicht sicherzustellen. Ich 
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habe darauf Wert gelegt, daß ein Verantwortlicher vor 
Ort für die Durchführung des Projekts bestellt wird. 

Zugleich war auch eine Trennung von Verwaltung und 

Projektdurchführung notwendig. 

Meine Anregungen sind zu einem großen Teil aufgenommen 

und umgesetzt worden. Zu erwähnen sind vor allem das 

Handbuch und der Leitfaden zur Durchführung der Inter- 

views. Wenn die Darstellung auch nicht in jeder Hin- 
sicht befriedigen konnte und zudem hinsichtlich der 

Übersichtlichkeit und Vollständigkeit trotz aller 

Bemührngen Wünsche offen blieben, ist doch in erhebli- 

chem Umfang Transparenz erreicht worden. Auch die 

Trennung von Projekt und Verwaltung - eine Kernfor- 

derung - ist dadurch realisiert worden, daß der Leiter 

des Lenkungsausschusses nun auch vor Ort für die Unter- 

suchung verantwortlich zeichnet. Der Kostenrechner ist 

in fachlicher Hinsicht ausschließlich ihm unterstellt, 

unterliegt also nicht mehr der Fach- sondern lediglich 

der Dienstaufsicht des Behördenleiters. Dieser ist 

ausschließlich zur Kontrolle der Einhaltung der Dienst- 

pflichten berechtigt. Ein Weisungsrecht in der Durch- 

führung des Projekts obliegt ausschließlich dem Vor- 

sitzenden des Lenkungsausschusses. 

Nachden auch hinsichtlich des Verfahrens zur Ermitt- 

wirg der Personalkosten Einigung erzielt wordan war, 

war ich erstaunt, zu hören, daß ın einer vorweggenöonmne- 

nen, vereinfachten Wirtschaftlıchkeitsuntersuchung, 

di= vom Direktor des SIGU angeordnet worden war, Keal- 

lohnlisten angefordert worden waren. Ich bare dies 

gerügt. 

Diesen Vorfall habe ich zum Anlaß genommen, mit der 

2B5 abzustimmen, unter welchen Voraussetzungen Real- 

lohnlisten herausgegeben werden. Diese werden zukünf- 

tig zum Zwecke von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
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nicht mehr übermittelt, da diese personenbezogenen 
Daten - wie oben dargelegt - nicht erforderlich sind. 
Zudem werden Anforderungen von Behörden oder Organisa- 
tionseinheiten, die nicht mit Personalsachen befaßt 
sind, eingehend dahin geprüft, ob die Kenntnis der 
Reallöhne für deren Aufgabenerfüllung erforderlich 
ist. 
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8. Neue Medien: 

Datenschutzverordnungen zur Telekommunikation 

Zur Entwicklung der Telekommunikation und zu den Anfor- 

derungen des Datenschutzes in diesem Sektor "Neuer 

Medien" habe ich mich wiederholt geäußert (vgl. 11. TB 

Tz. 1.3 S. 6 und 12. TB Tz. 1.1, 1.2 lit e S. 11 und 

T2. 9.1 S. 94). Inzwischen sind Verordnungen über die 

Verarbeitung personenbezogener Daten im Fernmeldever- 

kehr in Kraft getreten; damit erhält insbesondere der 

Datenschutz in diensteintegrierenden, digitalen Tele- 

kommunikationsnetzen - dafür steht das Kürzel ISDN - 

eine Rechtsgrundlage. Die Telekom-Datenschutzverord- 

nung (TDSV) vom 24. Juni 1991 regelt den unmittelbaren 

Bereich der Deutschen Bundespost und die im wesentli- 

chen gleichlautende Teledienstunternehmen-Datenschutz- 

werordnung (UDSV) vom 18. Dezember 1991 regelt den 

Bereich der mehr und mehr in das Monopol der Bundes- 

post eindringenden privaten Unternehmen. 

Angesichts der drei Milliarden Gespräche, die monat- 

iich über das deutsche Telefonnetz geführt werden, ist 

es im Interesse einer freiheitlichen Gesellschaft 

unverzichtbar, daß Telefongespräche unkontrolliert und 

unbeobachtet bleiben. Mit dem Grundrecht auf "unbeob- 

achtete Kommunikation" wäre eine Vollerfassung aller 

Verbindungsdaten wegen der Gefahr von "Kommunikations- 

profilen" nicht vereinbar. Hinzu kommt noch, daß nach 

& 12 Fernmeldeanlagengesetz Gerichte und Staatsanwalt- 

schaften bei Ermittlungen auch wegen Bagatelldelikten 

ohne besondere Voraussetzung auf diese Daten zugreifen 

dürfen. Die Datenschutzbeauftragten habe eine Strei- 

chung dieser Vorschrift - nicht zuletzt auch wegen der 

Auswirkungen im Bereich aller Kommunikationstechniken 

- und eine Neuregelung unter engen Voraussetzungen im 

zusammenhang mit der Novellierung der Strafprozeßord- 

nung gefordert (vgl. Anlage 3 Tz. III. 5). 
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Ööie Datenschutzbeauftragten hatten in ihrer Ent- 

schließung vom 8. März 1991 (Anlage 3) auf die wesent- 

lichen Mängel der damaligen Verordnungsentwürfe hinge- 

wiesen und Forderungen aus der Sicht des Datenschutzes 

formuliert. Diese waren im wesentlichen folgende: 

- regelmäßige Entgeltberechnung in Summenfornm - wie 

bisher - und unverzügliche Löschung der für die 

Gebührenberechnung nicht benötigten Verbindungsda- 

ten, 

- Entgeltberechnung mit Einzelverbindungsnachweis auf 

Wunsch des Teilnehmers unter genereller Verkürzung 

der Zielnummer um die letzten vier Ziffern, 

Unterdrückung der Rufnummernanzeige im Einzelfall 

„ach Wahl des Anrufers. 

I: ISDN werden hingegen für jede Verbindung auch nach 

der derzeitigen Rechtslage Datum, Uhrzeit, Dauer der 

Verbindung sowie Rufnummer des anrufenden und des 

angerufenen Teilnehmers über das Verbindungsende hin- 

aus - zumindest bis zur Versendung der Rechnung - 

gespeichert. Bei Telefax und Teletex darf der Speiche- 

runyszeitraum sogar generell bis zu 80 Tagen seit 

Versendung der Rechnung betragen. Bei Telefonanschlüs- 

sen kann zwischen der vollständigen Löschung, der 

Speicherung unter Verkürzung der Zielnummer um die 

ürei letzten Ziffern oder einer vollständigen Speiche- 

rung gewählt werden. Eine solche Möglichkeit besteht 

aber - wie dargelegt - nur für den Zeitraum nach Ver- 

sendung der Rechnung ($ 6 Abs. 2, Abs. 3 TDSV und 

UDSV). Die Programme, die eine solche Wahlmöglichkeit 

eröffnen, muß Telekom aber erst nach dem 1. Juli 1992 

vorhalten. 

Das Ergebnis ist noch nicht befriedigend; vor allem 

sollten nach Verbindungsende regelmäßig nur die Gebüh- 
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rensummen und lediglich auf Antrag verkürzte Zielnun- 

mern für den Einzelgebührennachweis gespeichert werden 

($ 16 Abs. 2 TDSV und UDSV). 

Der Anrufer kann durchaus ein Interesse haben, seine 

Identität nicht schon vor Zustandekommen der Verbin- 

dung preiszugeben. Die Unterdrückung der Rufnummernan- 

zeige im Einzelfall ist jedoch erst ab 1. Januar 1994 

im Rahmen der Einführung des europäischen dienstein- 

tegrierenden, digitalen Netzes vorgesehen. Bis dahin 

kann der Anschlußnehmer nur erreichen, daß die Rufnun- 

mer dauernd nicht im Display des Angerufenen erscheint 

($ 9 Abs. 1 Satz 1 TDSV und UDSV). 

Durch den Einzelentgeltnachweis und die Rufnummernan- 

zeige kann die Arbeit derjenigen Personen und Institu- 

tionen beeinträchtigt werden, die in ihrer Beratungs- 

funktion in besonderem Maße auf die Anonymität angewie- 

sen sind, weil die telefonische Kontaktaufnahme eine 

wesentliche Voraussetzung für ihre Tätigkeit ist. 

Müßten Ratsuchende befürchten, daß ihre Telefonnummer 

bei einem Anruf auf dem Apparat der Beratungsstelle 

erscheint oder in der Telefonrechnung entsprechende 

Kontakte offengelegt werden, wäre die Basis für die 

Arbeit der Beratungsstellen ernsthaft gefährdet. Nach 

den Verordnungen können deshalb Beratungseinrichtungen 

beantragen, daß ihre Telefonnummern nicht auf Telefon- 

vechnungen erscheinen und auf ihren Telefonapparaten 

@ie Nummer des Anrufers generell nicht angezeigt wird 

{S 6 Abs. 9 Satz 5, 5 9 Abs. 1 Satz 1 TDSV und UDSV). 

Ich habe den Ressorts vorgeschlagen, durch geeignete 

Maßnahmen sicherzustellen, daß die in Frage kommenden 

Beratungseinrichtungen bei den jeweiligen Fernmeldeäm- 

tern entsprechende Anträge stellen. Diese sollten auch 

dann gestellt werden, wenn noch keine digitalisierten 

Telefonanlagen installiert sind. Nur wenn entsprechen- 
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de Anträge rechtzeitig gestellt sind, wird im Telefon- 

Such ein entsprechender Sperrvermerk aufgenommen. 

weichen Einrichtungen ein Antragsrecht zusteht, ist im 

Gesetz nicht abschließend geregelt. Darunter fallen 

jedenfalls Einrichtungen der Telefonseelsorge, Sozial- 

and Jugendämter, Gesundheitsänter, Beratungsstellen 

für Drogenabhängige, Eine restriktive Betrachtungswei- 

se ist mit dem Sinn der Regelung jedenfalls nicht 

vereinbar. 

während der generelle Ausschluß der Rufnummernanzeige 

seit Inkrafttreten der Verordnungen möglich ist, tritt 

die Regelung über die Unterdrückung des Nachweises von 

Einzelverbindungen mit Beratungsdiensten im Bereich 

Telekon erst in Kraft, sobald die zur Durchführung 

wrrorderlichen Datenverarbeitungsprogramme verfügbar 

sind, spätestens am 1. Juli 1992 (S 16 Abs. 2 TDSV). 

‚a Bereich der privaten Teledienstunternehmer hingegen 

50 eine entsprechende Regelung sofort in Kraft getre- 

ven (& 16 Abs. 2 UDSV). Dies bedeutet, daß in der 

öwischenzeit sämtliche Anrufe, also auch solche bei 

"geschützten" Personen, Behörden und Organisationen 

auf den Einzelentgeltnachweis ersichtlich sind, soweit 

os sıca nıcht um Anschlüsse im Netz von privater Unter- 

nehmern handelt. Der Schutzzweck der Regelung ist 

‚nsoweit in Frage gestellt. Eine Nachbesserung der 

  

"2,7 ist Fisher nicht erfolgt. Informellen Auskünften 

    

„ufolgn scil Telekom derzeit keine Einzelentgeltnach- 

veise erstellen. Es wäre sehr erfreulich, wenn die 

bertungen der Datenschutzbeauftragten dazu geführt 

haken sollten, andere datenschutzgerechte Verfahrens- 

weisen bei der Speicherung von Verbindungsdaten und 

Ger Rechnungsstellung in Betracht zu ziehen. 

Gfren ist die Frage, wie es mit dem Schutz des Teil- 

nehmers bestellt ist, der zwar selbst nicht über digi- 

tale Telekommunikationseinrichtungen verfügt, jedoch 
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über eine digitalisierte Vermittlungsstelle vermittelt 

wird. Die Technik ermöglicht es, daß der mit analoger 

Technik ausgestattete Teilnehmer als Anrufer auf dem 

Display des Angerufenen mit seiner Telefonnummer er- 

scheint. Insofern sind Vorkehrungen zu treffen und 

Regelungen in den Verordnungen vorzusehen. 

Ein sinnvoller Interessenausgleich zwischen dem Anru- 

fer und dem Angerufenen ist darin zu sehen, daß der 

Angerufene bei nicht identifizierbaren Anrufen eine 

Verbindung abblocken kann. Eine solche Sperre sieht 

Artikel 12 der Richtlinien des Rates zum Schutz perso- 

nenbezogener Daten und der Privatsphäre in öffentli- 

chen digitalen Telekommunikationsnetzen vor. Danach 

muß der angerufene Teilnehmer die Entgegennahme ankonm- 

mender Verbindungen auf diejenigen beschränken können, 

bei denen die Nummer des anrufenden Teilnehmers ange- 

geben ist. 
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9. Sonstige Bereiche 

3.% Datensicherung: 

"Wenn der Computer verrückt spielt" 

Das automatisierte Verfahren "Ordnungswidrigkeiten im 

Straßenverkehr" (SAAROWI), das bei alien Landrats- 

ämtern und im Stadtverband Saarbrücken eingesetzt ist, 

wurde im Berichtszeitraum Gegenstand von Schlagzeilen 

in der Presse (Saarbrücker Zeitung vom 08.und 

09 /10.11.1991). Folgendes war geschehen: 

&äin Bürger erhielt an einem Tag 157 "Knöllchen", ob- 

wohl er lediglich eine einzige Verkehrsüberschreitung 

vdegargen hatte. Die Suche nach den Ursachen dieses 

ehiers konzentrierte sich auf das maschinelle Verfah- 

zen bei der Zentralen Datenverarbeitungsstelle für das 

3aarland - 2DV-Saar -, da Fehler bei der Eingabe durch 

die Verwaltungs- und Vollzugspolizei nicht festge- 

steilt werden konnten. Bei der ZDV-Saar, auf deren 

xechner die Programme eingesetzt werden, wurde festge- 

stellt, daß alle von den Bußgeldstellen über Datenfern- 

verarbeitung übermittelten Datensätze ordnungsgemäß 

angekommen waren. Die bei der ZDV-Saar aufgelaufenen 

Datensätze müssen zusammengefaßt und der weiteren 

Besrbeitung zur Erstellung der Bescheide zugeführt 

werden. In dieser Phase der automatisierten Verarbei- 

ung wurde ein Hilfsprogramm verwendet, das die Daten- 

satze teilweise verstümmelte. Insbesondere wurden 

Namen und Kfz-Kennzeichen in 156 Fällen unterdrückt. 

Diese "namenlosen" Bußgeldfälle wurden einem unverkürz- 

ten, vollidentifizierbaren Beschuldigten zugeordnet. 

so kam es, daß einem Verkehrssünder die Bußgelder von 

556 anderen aufgebürdet wurden. 

Dieses fehlerhafte Ergebnis war auf gravierende Ver- 

fahrensfehler und Mängel in der Datensicherung zurück- 

zurühren. Weder war das eingesetzte Dienstprogramm 
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ordnungsgemäß getestet und freigegebenen, noch war 

eine effiziente Plausibilitätskontrolle durchgeführt 

worden. 

Auf meine Beanstandung hin hat die ZDV-Saar angeord- 

net, daß das fragliche Dienstprogramm nicht mehr einge- 

setzt wird, die Plausibilitätskontrollen des Verarbei- 

tungsprogramms erweitert werden und die Arbeitsergeb- 

nisse einer verstärkten Nachprüfung unterzogen werden 

(Produktionskontrolle). 

Da die aufgezeigten Fehler auch bei anderen Verfahren, 

die bei der ZDV-Saar für die Ressorts verarbeitet 

werden, nicht auszuschließen sind, habe ich darüber 

hinausgehende Maßnahmen gefordert. 

Veränderungen der Eingabedateien durch die ZDV-Saar 

halte ich für grundsätzlich unzulässig, da die Verant- 

wortung für die Richtigkeit der Daten die Fachverwal- 

tung trägt. Soll in Ausnahmefällen eine Bereinigung 

trotzdem erfolgen, bedarf es insoweit eines Arbeitsauf- 

trages der Fachverwaltung; dabei dürfen nur solche 

Programme eingesetzt werden, deren ordnungsgemäße 

Verarbeitung getestet ist und die freigegeben sind. 

Eine Schwachstelle ergibt sich insbesondere bei der 

Vergabe der Berechtigung, Dateien zu lesen oder zu 

verändern. Diese Befugnis darf im Produktionsbereich 

nur an eine eingeschränkte Anzahl besonders zuverlässi- 

ger Mitarbeiter vergeben werden, um einem Mißbrauch 

oder einer fehlerhaften Handhabung vorzubeugen. 

Darüber hinaus sollten Produktionsdateien durch Verga- 

be eines Paßwortes zusätzlich geschützt werden. 

Im Ergebnis bleibt festzuhalten: Nicht die Technik hat 

versagt, sondern menschliches Versagen war Ursache 

dafür, daß der Computer "verrückt spielte". 
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5.2 "Ministers Altpapier gar nicht ohne" 

fie Entsorgung von Schriftgut - insbesondere des Tages- 

anfalis - hat mich in der Vergangenheit wiederholt 

beschäftigt (9. TB Tz. 11.1 S. 102; 10. TB Tz. 16.1. 

97). Spätestens seit dem Volkszählungsurteil steht 

fest, daß die Schutzbedürftigkeit von Informationen 

nicht von der Art des Datenträgers abhängt. Akten, 

Formulare, Dateiausdrucke, Einmalfarbbänder sind eben- 

so schutzbedürftig wie Entwürfe von Schreiben, Vernmer- 

ken oder sonstige Informationsträger, die in den Pa- 

pierkorb geworfen werden. 

Das Innenministerium habe ich bereits 1986 gebeten, 

ein lückenloses Entsorgungskonzept ressortübergrei- 

fend, zumindest aber als übertragbares Modell zu ent- 

wickeln. 

verschiedene Funde von behördlichen Unterlagen und 

fapierabfällen mit personenbezogenem Inhalt aus dem 

Bereich der Landeshauptstadt und der Landesregierung 

Waren Gegenstand einer Sitzung des Ausschusses für 

Datenschutz vom 03.07.1987. Der Ausschuß war der Auf- 

fassung, daß das Innenministerium sich auf der Grundla- 

ge meiner Initiative aus dem Vorjahr dieses komplexen 

Froblems technisch-wirtschaftlicher Art annehmen soll. 

ıch habe mit Schreiben vom 08.07.1987 alle Ressorts 

der Landesregierung und den Städte- und Gemeindetag 

auf die Problematik hingewiesen und entsprechende 

Maßnahmen und Vorkehrungen gefordert. 

Das Innenministerium hat den Ausschuß für Datenschutz 

über seine Ermittlungen und Aktivitäten unterrichtet. 

Laut seinem Bericht vom 26.01.1988 war allgemein fest- 

zustellen, daß der Tagesabfall der Behörden dem Haus- 

müll zugeführt wurde. 
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Das Innenministerium hat die Richtlinien vom 

09.01.1989 zur Vernichtung von Schriftgut und sonsti- 

gen Datenträgern für seinen Geschäftsbereich erlassen, 

an deren Erarbeitung ich beteiligt war. Die Richt- 

linien, die im Gemeinsamen Ministerialblatt (S. 2) 

veröffentlicht wurden, haben Modellcharakter und soll- 

ten eine Pilotfunktion erfüllen. 

Staunenswert ist nach dieser Vorgeschichte der Bericht 

der Saarbrücker Zeitung vom 21.05.1991. Aus einem zur 

Aufnahme von behördlichem Papierabfall vor dem Dienst- 

gebäude der Landesregierung in der Hardenbergstraße 

aufgestellten Container haben Unbefugte eine Personal- 

liste, arbeitsgerichtliche Unterlagen aus dem Bereich 

des Umweltministeriums, Anträge zur Förderung der 

regionalen Wirtschaftsstruktur aus dem Bereich des 

Ministeriums für Wirtschaft und Ausschreibungsunterla- 

gen aus dem dem Ministerium für Finanzen zugeordneten 

Hochbauant entnommen. Personalakten, Angaben, die 

Aufschlüsse über die wirtschaftlichen Verhältnisse von 

gewerbetreibenden Antragstellern geben, gehören nicht 

gerade zu den unsensiblen Informationsträgern. 

Getäuscht sieht sich derjenige, der nunmehr erwartet, 

daß auf meine unverzügliche Anfrage die zuständigen 

Ressorts postwendend eine detaillierte Darstellung 

über getroffene Vorkehrungen mir hätten zugehen las- 

sen. Weit gefehlt. Auf mein Schreiben vom 21.05.1991 

haben das Umweltministerium - nach mehr als einem 

Monat - am 01.07.1991, das Ministerium für Wirtschaft 

- nach mehr als zwei Monaten - am 14.08.1991 und das 

Ministerium der Finanzen - nach mehr als drei Monaten 

- am 12.09.1991 erstmals reagiert. 

Das Ergebnis der Anfrage war überdies nicht befriedi- 

gend. 
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Das Ministerium für Umwelt, das für die Hausverwaltung 

in den Gebäuden der beteiligten Ressorts verantwort- 

lich ist, hat auf den Etagen verschlossene Rollcontai- 

ner aufgestellt, in die Schriftgut mit personenbezoge- 

nem Inhalt deponiert werden soll. Das Material wird 

alsdann durch Aktenvernichter zerkleinert. Die "undich- 

te Stelle" war in den Papierkörben zu suchen, aus 

denen der Reinigungsdienst personenbezogenes Material 

in die Container vor den Dienstgebäuden bringt, die 

zwar regelmäßig verschlossen, aber zeitweise für die 

Entleerung der Körbe geöffnet, dann aber nicht über- 

wacht waren. Die Container werden durch eine Wiederver- 

wertungsfirma entsorgt, die jedenfalls vertraglich 

nicht zur Einhaltung von Vorkehrungen der Datensiche- 

rung verpflichtet ist. Eine Verantwortung für eine 

sachgerechte Nutzung seiner Einrichtungen durch die 

anderen Ressorts lehnt das Ministerium für Umwelt im 

übrigen ausdrücklich ab. 

Das Ministerium für Wirtschaft hat auf den Fluren 

ebenfalls Container aufgestellt, die durch eine Ver- 

tragsfirma entsorgt werden. Die Bediensteten müssen 

also ebenso wie im Umweltministerium selbst dafür 

Sorge tragen, daß personenbezogenes Schriftgut so- 

gleich in besonderen Behältnissen abgelegt wird. 

Nach Darstellung des Ministeriuns der Finanzen wird 

das Schriftgut insgesamt unter Einschluß personenbezo- 

genen Materials in dem vor dem Gebäude aufgestellten 

Papiercontainer entsorgt. Eine getrennte Entsorgung 

von personenbezogenem Schriftgut ist nicht vorgesehen. 

Ganz und gar nicht den Anforderungen entsprechen die 

vom Ministerium der Finanzen getroffenen Maßnahmen. 

Die vor den Dienstgebäuden abgestellten Papiercontai- 

ner waren allenfalls für nichtpersonenbezogenen Papier- 

abfall zu verwenden, da ihre datenschutzgerechte Ent- 

sorgung nicht gewährleistet war. Der Verschluß eines 
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Behältnisses nützt nichts, wenn die weitere Behandlung 

des abgelegten Materials vom Transport bis zur Vernich- 

tung durch einen beauftragten Dritten nicht in einer 

den Anforderungen entsprechenden Weise gesichert ist. 

Hierzu sind jedoch keine vertraglichen Abmachungen 

vorgelegt worden, die eine datenschutzgerechte Entsor- 

gung sicherstellen. Die Ressorts können sich jedoch 

ihrer Verantwortung nicht lediglich dadurch entziehen, 

daß sie einen Dritten beauftragen. Sie bleiben weiter- 

hin verantwortlich und müssen wenigstens durch Vertrag 

sicherstellen, daß der Beauftragte eine datenschutzge- 

rechte Entsorgung durchführt. Einen Mustervertrag habe 

ich gemeinsam mit dem Ministerium des Innern ent- 

wickelt, der ebenfalls im Gemeinsamen Ministerialblatt 

veröffentlicht ist. 

Auch die übrigen beteiligten Ressorts müssen sich den 

Vorwurf gefallen lassen, daß sie für eine ordnungsge- 

näße Trennung personenbezogenen Schriftguts von sonsti- 

gem Abfall nicht hinreichend Vorsorge getroffen haben. 

Das Konzept ist darauf ausgerichtet, daß jeder einzel- 

ne Bedienstete seinen Papierkorb von personenbezogenen 

Schriftgut freihält und in die dafür vorgesehenen 

Container auf den Fluren bringt. Dazu hätte es einer 

entsprechenden Aufklärung und Sensibilisierung des 

Personals bedurft. Eine allgemeine Verpflichtung der 

Bediensteten auf den Datenschutz, ohne daß auf die 

Beachtung der konkreten, organisatorischen Maßnahmen 

hingewiesen wird, muß seine Wirkung verfehlen, da sie 

ohne Bezug zur Realität des Büroalltags bleibt. Die 

Ministerien waren nicht einmal in der Lage, eine 

schriftliche Hausanordnung über den Vollzug der Entsor- 

gung vorzulegen. Es kann nicht verwundern, daß es zu 

Pannen kommt, wenn elementare Voraussetzungen ordnungs- 

gemäßer Verwaltung nicht beachtet werden. 

Mangelndes Problembewußtsein kann angesichts meiner 

Bemühungen in der Vergangenheit und im Hinblick auf 
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das bereits verwirklichte Modell im Bereich des Mini- 

steriums des Innern nicht entschuldigt werden. 

Waren schon Defizite in der datenschutzgerechten Ent- 

sorgung für die Vergangenheit festzustellen, muß die 

Verzögerung der weiteren, notwendigen Vorkehrungen auf 

Unverständnis stoßen. 

Das Ministerium für Umwelt und das Ministerium für 

Wirtschaft haben den Vorfall vom 21.05.1991 lediglich 

zum Anlaß für mündliche Anweisungen genommen; das 

Ministerium für Umwelt übrigens erst am 19.06.1991. 

Das Ministerium für Wirtschaft hat Richtlinien zur 

Vernichtung von Schriftgut und sonstigen Datenträgern 

am 08.11.1991 in Kraft gesetzt. Das Ministerium für Um- 

welt hat den Entwurf einer Dienstanweisung dem Perso- 

nalrat zugeleitet und den Erlaß nach Abschluß des 

Mitwirkungsverfahrens in Aussicht gestellt. Das Mini- 

sterium der Finanzen beruft sich schlicht auf die 

Zuständigkeit der Hausverwaltung und weist in allge- 

meiner Form das Hochbauamt auf die Pflicht zur daten- 

schutzgerechten Entsorgung hin. 

Die Sofortmaßnahmen waren unzulänglich. Ungeachtet 

eventueller Mitwirkungsrechte der Personalvertretung 

hätten wenigstens umgehend vorläufige, schriftliche 

Anordnungen ergehen müssen. Die mündliche Ermahnung 

allein dürfte kaum ausreichen, da die Dokumertation 

des Verwaltungshandelns durch schriftliche Frlasse 

unabdingbare Voraussetzung für den ordnungsgemäßen und 

nachprüfbaren Vollzug ist. Völlig unverständlich ist 

die mangelnde Koordination zwischen dem Umwelt- und 

dem Finanzministerium. Ich habe die Ministerien auf 

das in beiden Häusern völlig unterschiedliche Entsor- 

gungskonzept hingewiesen. Eine datenschutzgerechte 

Entsorgung des Containers, in den das Finanzministe- 

rium sein personenbezogenes Schriftgut bringt, ist 
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nicht in einer den Anforderungen entsprechenden Weise 

sichergestellt. 

9.3 Adoptionsdaten an Religionsgemeinschaften 

Auf Unzulänglichkeiten und somit auf den Novellierungs- 

bedarf der melderechtlichen Bestimmungen habe ich 

wiederholt hingewiesen (zuletzt 12. TB Tz. 5.1). Eine 

weitere datenschutzrechtlich bedenkliche Verfahrenswei- 

se hat sich bei der Übermittlung von Meldedaten von 

Kindern, die in einem Adoptionspflegeverhältnis ste- 

hen, an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 

ergeben. Die Aufnahme eines Kindes im Rahmen eines 

Adoptionspflegeverhältnisses durch die Pflegeeltern 

wirkt sich melderechtlich als Einzug in eine Wohnung 

aus und begründet die Meldepflicht beim Einwohnermelde- 

ant. Zum Schutz des betroffenen Kindes wird in diesen 

Fällen eine Auskunftssperre eingetragen (S 34 Abs. 7 

Meldegesetz - MG). Dadurch wird jedoch lediglich die 

Datenübermittlung an private Dritte unzulässig; nicht 

dagegen die Übermittlung an andere Behörden oder son- 

stige Öffentlichen Stellen. In diesen Fällen wird 

neben den Daten des Kindes zusätzlich mitgeteilt, daß 

eine Übermittlungssperre besteht. Diese Verfahrenswei- 

se wird auch bei den regelmäßigen Datenübermittlungen 

an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften einge- 

halten, da diese sonstigen öffentlichen Stellen gleich- 

gestellt sind ($ 32 MG). 

Folge dieser Übermittlung kann sein, daß die betroffe- 

nen Kinder, teilweise wiederholt, von der Religionsge- 

sellschaft angeschrieben werden. Da diese Kinder noch 

nicht den Namen ihrer zukünftigen Adoptionseltern 

tragen, droht die Gefahr, daß die beabsichtigte Annah- 

me des Kindes aufgedeckt wird. Dies steht im Wider- 

spruch zu S 1758 BGB, da diese Vorschrift ein grund- 

sätzliches Offenbarungsverbot für Tatsachen anordnet, 

die die Annahme und deren Umstände offenbaren können. 
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Im Interesse der schutzwürdigen Belange des betroffe- 

nen Kindes sowie der zur Adoption bereiten Eltern 

halte ich die Fortschreibung des Melderechts für gebo- 

ten. $ 32 MG sowie die gleichlautende Vorschrift des $ 

19 Melderechtsrahmengesetz erlauben zwar die Datenüber- 

mittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaf- 

ten, schreiben sie jedoch nicht zwingend vor ("Die 

Meldebehörde darf ..... übermitteln."), so daß eine 

Änderung im Landesbereich zulässig ist. Bayern hat von 

dieser Möglichkeit bereits Gebrauch gemacht und in 

seiner Meldedatenübermittlungsverordnung geregelt, daß 

eine Übermittlung in den genannten Fällen an öffent- 

lich-rechtliche Religionsgesellschaften unterbleibt. 

Ich habe das Ministerium des Innern gebeten, eine 

vergleichbare Regelung für das Saarland herbeizufüh- 

ren. Eine Betreuung durch die Kirche sollte erst nach 

der Adoption in die Wege geleitet werden dürfen. 

9.4 Zustellung des Bußgeldbescheides an Arbeitgeber 

Ein Petent überfuhr einen Fußgängerüberweg, obwohl 

andere Verkehrsteilnehmer diesen überqueren wollten. 

Der an ihn gerichtete Bußgeldbescheid im Ordnungswid- 

rigkeitenverfahren kan zurück mit dem Vermerk "Empfän- 

ger unbekannt". Im Rahmen einer Aufenthaltsermittlung 

bestätigte das Einwohnermeldeamnt die bekannte An- 

schrift. Beamte des zuständigen Polizeireviers versuch- 

ten wiederholt erfolglos, den Betroffenen dort zu 

erreichen. Schließlich wurde der Bußgeldbescheid dem 

Arbeitgeber des Petenten zugestellt. In der Postzustel- 

lungsurkunde wurde dessen Metzgerei als Empfänger 

angegeben. Im Bußgeldbescheid war neben der Firma des 

Arbeitgebers zusätzlich der Petent als "Betroffener" 

ausgewiesen. Diese Verfahrensweise führte dazu, daß 

der Betriebsinhaber das Kuvert öffnete und erst nach 

Kenntnis des Inhalts den Bußgeldbescheid an den be- 

schuldigten Betroffenen weitergeben konnte. Der Petent 

merkt an - und dies ist nachvollziehbar -, daß nachtei- 
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lige Konsequenzen aus dem Verkehrsverstoß hätten gezo- 

gen werden können, zumal er auch gelegentlich Waren 

für seinen Arbeitgeber auszufahren hat. 

Die Bußgeldstelle handelte nicht rechtmäßig. Das Ver- 

fahren stand mit den Vorschriften für die Zustellung 

nicht in Einklang und führte deshalb zu einer nicht 

zulässigen Offenbarung von geheimhaltungsbedürftigen 

Lebensumständen des Betroffenen gegenüber seinem Ar- 

beitgeber. 

In erster Linie war der Bescheid dem Beschuldigten in 

dessen Wohnung zuzustellen. Da dies häufig nicht mög- 

lich ist, läßt das Gesetz auch eine Ersatzzustellung 

etwa an die Ehefrau oder andere Familienangehörige, 

den Vermieter oder durch Niederlegung bei der Post zu. 

Zulässig - wenn auch aus datenschutzrechtlicher Sicht 

weniger wünschenswert - wäre es auch gewesen, den 

Bescheid dem Betroffenen persönlich bei seinem Arbeit- 

geber zuzustellen. Die Zustellung an oder über den 

Arbeitgeber - wie es hier geschehen ist - ist jedoch 

nicht zulässig. 

Verkehrsordnungswidrigkeiten sind zwar Massenverfah- 

xen, deren Abwicklung durchaus die Berücksichtigung 

von Gesichtspunkten der Opportunität zuläßt. Verfah- 

rensvorschriften - insbesondere die Förmlichkeit der 

Zustellung - müssen jedoch uneingeschränkt beachtet 

werden, da sonst dem Verfahren die rechtsstaatliche 

Grundlage entzogen wäre. Dies um so mehr, wenn in so 

eklatanter Weise - wie im vorliegenden Fall - Persön- 

lichkeitsrechte verletzt werden. 

9.5 Mitteilungspflichten gegenüber den Gemeinden bei 

Grundstückskäufen 

In gesetzlich festgelegten Fällen steht Gemeinden - 

etwa im Interesse des Städtebaus, zur Durchführung von 
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Umlegungen und Sanierungen - bei Grundstücksveräußerun- 

gen ein Vorkaufsrecht zu. Damit die Gemeinden über die 

Ausübung entscheiden können, sind Grundstücksverkäufer 

oder Käufer verpflichtet, der Kommunalverwaltung den 

Inhalt des Kaufvertrages unverzüglich mitzuteilen ($ 

28 Abs. 1 BauGB). In der Praxis werden diese Mittei- 

lungspflichten zumeist durch die Notare wahrgenommen. 

Die Übersendung der vollständigen Ausfertigung eines 

Kaufvertrages wäre die einfachste Möglichkeit, dieser 

Verpflichtung nachzukommen. Damit würde aber eine Viel- 

zahl personenbezogener Daten, die aus dem Text ersicht- 

lich sind, übermittelt und bei den Gemeinden in Form 

einer Sammlung von Kaufverträgen vorgehalten. Diese 

Verfahrensweise ist unverhältnismäßig, da ein Vorkaufs- 

recht überhaupt nur selten besteht und in einer noch 

geringeren Zahl von Fällen ausgeübt wird. Zudem ist 

die Gefahr nicht auszuschließen, daß die Daten bei der 

Gemeinde für gänzlich andere Zwecke verwandt werden. 

Eine mißbräuchliche Nutzung der übermittelten Grund- 

stücksdaten etwa für Abgabezwecke (Berichtigung von 

Adreßdateien) oder für die Errichtung von inoffiziel- 

len Kaufpreissammlungen ist nicht auszuschließen. 

Ich habe deshalb die Praxis im Saarland in Erfahrung 

gebracht und festgestellt, daß die Belange des Daten- 

schutzes gewahrt werden. Auf Anregung der Saarländi- 

schen Notarkammer hat das Ministerium für Umwelt im 

Jahre 1989 Städte und Gemeinden darauf hingewiesen, 

daß diese nicht von vorneherein die Vorlage des voll- 

ständigen Kaufvertrages verlangen können. Im einzelnen 

hat das Ministerium empfohlen, zunächst nur Datum und 

Urkundenrolle des Vertrages sowie das verkaufte Crund- 

stück (Gemarkung, Flur, Flurstücksnumer etc.) mitzu- 

teilen. Die Gemeinden können dann entscheiden, ob für 

das Grundstück ein Vorkaufsrecht besteht. Gelangt die 

Gemeinde zu dem Ergebnis, daß ein Vorkaufsrecht nicht 

besteht, kann die Vorlage des Kaufvertrages insgesamt 

nicht verlangt werden. Wenn die Gemeinde zu dem Ergeb- 
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nis gelangt, daß ein Vorkaufsrecht besteht, ist für 

eine sachgerechte Entscheidung über die Ausübung des 

Vorkaufsrechts die Mitteilung des gesamten Vertragsin- 

halts erforderlich. Nur dieses Verfahren ist - auch 

nach meiner Auffassung - mit der Verschwiegenheits- 

pflicht des Notars und den datenschutzrechtlichen 

Erfordernissen vereinbar. 
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Anlage 1 

Entschließung der Konferenz der Datenschutzbeauftrag- 

ten des Bundes und der Länder vom 25. Juni 1991 - 

gegen die Stimme Bayerns - zum Bundesratsentwurf eines 

Gesetzes zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthan- 

dels und anderer Erscheinungsformen der Organisierten 

Kriminalität 

Schon seit Jahren haben Datenschutzbeauftragte von 

Bund und Ländern eine angemessene gesetzliche Regelung 

zu den in die Freiheitsrechte der Bürger eingreifenden 

Strafverfolgungsmaßnahmen, wie der Rasterfahndung, des 

Einsatzes Verdeckter Ermittler und des Einsatzes beson- 

derer technischer Observationsmittel gefordert. Sie 

bedauern, daß hierzu die Bundesregierung nicht schon 

längst einen Entwurf vorgelegt hat. Der Bundesrat mit 

seinem Ende April 1991 beschlossenen Gesetzentwurf 

wird diesem Anliegen ebenfalls nicht gerecht. 

zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Bürger wie im 

Interesse wirksamer Aufgabenerfüllung durch die Straf- 

verfolgungsorgane bedarf es klarer Rechtsgrundlagen. 

Der Datenschutz stellt sich Bemühungen nicht entgegen, 

den zunehmenden Herausforderungen, denen die Bürger 

unseres Staates durch die organisierte Kriminalität, 

insbesondere durch die Drogenkriminalität ausgesetzt 

sind, in erforderlicher Weise zu begegnen. Über dieses 

Ziel schießt der Bundesratsentwurf aber hinaus. Zwar 

enthält der Entwurf gegenüber früheren Vorschlägen des 

Bundesrates insofern eine Verbesserung, als nunmehr 

die Rasterfahndung und der Einsatz Verdeckter Ermitt- 

ler an einen Straftatenkatalog gebunden werden sollen. 

Es bestehen aber weiterhin Bedenken, daß schwerwiegen- 

de Eingriffe in die Privatsphäre, wie der Einsatz von 
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Peilsendern, schon bei "Straftaten von erheblicher 

Bedeutung" möglich sind. 

Mit diesem schwammigen Begriff statt eines präzisen 

Kataloges von Straftaten wird der Einsatz der geheimen 

Ermittlungsmethoden weit über den Bereich der organi- 

sierten Kriminalität hinaus ausgedehnt. Diese Mittel 

werden damit für sämtliche Straftaten außerhalb der 

Bagatell- und Kleinkriminalität verfügbar. 

Nach dem Gesetzentwurf wären auch über völlig unbetei- 

ligte Personen heimliche Bild- und Filmaufnahmen zuläs- 

sig, wenn es "der Erforschung des Sachverhalts" oder 

der "Aufenthaltsermittlung des Täters" dient. Gegen 

unverdächtige Personen sollen Wanzen und Peilsender 

eingesetzt werden können, wenn eine "Verbindung" was 

immer darunter verstanden werden soll - mit dem Täter 

vermutet wird. 

Selbst in privaten Wohnungen sollen Gespräche, die im 

Beisein eines Verdeckten Ermittlers geführt werden, 

heimlich abgehört und aufgezeichnet werden. 

Es ist außerdem problematisch, daß derart schwerwiegen- 

de Eingriffe wie der Einsatz Verdeckter Ermittler nach 

dem Gesetzentwurf nicht in allen Fällen vom Richter 

angeordnet werden müssen, sondern weitgehende Eilkompe- 

tenzen für Polizei und Staatsanwaltschaft vorgesehen 

sind. 

Ein weiteres Problem liegt darin, daß durch den Ein- 

satz geheimer Ermittlungsmethoden gewonnene Informa- 

tionen in zu weitem Umfang für andere Zwecke verwendet 

werden können. Offen bleibt insbesondere, ob die gewon- 

nenen Erkenntnisse der Polizei für eine jahrelange 

Speicherung zur vorbeugenden Straftatenbekänpfung 

überlassen werden dürfen. Dies sieht der Gesetzentwurf 

undifferenziert nicht nur für Tatverdächtige, sondern 
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sogar für andere Personen wie Begleiter oder zufällig 

betroffene Dritte vor. 

Die Datenschutzbeauftragten halten es deshalb für 

dringend geboten, daß Bundestag und Bundesrat im weite- 

ren Gesetzgebungsverfahren diese Probleme aufgreifen 

und die - wiederholt geäußerten - datenschutzrechtli- 

chen Vorschläge berücksichtigt werden. Die Stellungnah- 

me der Bundesregierung zu dem Entwurf des Bundesrates 

sollte diese Bemühungen unterstützen. 
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Entschließung der 42. Konferenz der Datenschutzbeauf- 

tragten des Bundes und der Länder vom 26./27. Septen- 

ber 1991 zum Datenschutz im Recht des öffentlichen 

Dienstes 

II. 

Die Daten von Arbeitnehmern werden im Laufe ihres 

beruflichen Lebens in vielfältiger Weise vom 

Arbeitgeber verarbeitet. Allein schon im Hinblick 

auf die große Zahl der über Arbeitnehmer erhobe- 

nen Daten und mit Rücksicht auf die Abhängigkeit 

des Arbeitnehmers vom Arbeitgeber ist eine gesetz- 

liche Regelung der Verarbeitung von Personaldaten 

zwingend erforderlich. Auch gegenüber Beamten und 

anderen im öffentlichen Dienst Tätigen kann die 

Verarbeitung ihrer Daten nicht allein auf die 

hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentuns 

gestützt oder in Verwaltungsvorschriften geregelt 

werden. Vielmehr ist eine gesetzliche Grundlage 

vonnöten. Sie muß umso konkreter sein, je tiefer 

in das Persönlichkeitsrecht der Betroffenen einge- 

griffen wird. 

In der Auseinandersetzung um das Recht des öffent- 

lichen Dienstes beeinträchtigen zwei grundiegende 

Fehleinschätzungen eine angemessene Regelung des 

Datenschutzes. Es trifft nicht zu, daß die Kennt- 

nis des Dienstherrn über seine Bediensteten alle 

persönlichen Lebensumstände vollständig und 

lückenlos umfassen muß. Es ist ferner unrichtig, 

daß gesetzliche Regelungen überflüssig sind, weil 

stets die Einwilligung der Betroffenen eingeholt 

werden kann. 
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Zum einen wäre es mit der Würde des Menschen 

unvereinbar, wollte man ihn in seiner ganzen 

Persönlichkeit registrieren. Zwar ist der Angehö- 

rige des öffentlichen Dienstes dem Staat gegen- 

über besonders eng verpflichtet; er bleibt aber 

auch gegenüber seinem Dienstherrn Grundrechtsträ- 

ger: Auch seine personenbezogenen Daten dürfen 

nur erhoben und verarbeitet werden, soweit das 

für die Begründung und Abwicklung des Dienstver- 

hältnisses erforderlich ist. 

Zum anderen macht der Rückgriff auf die Einwilli- 

gung gesetzliche Regelungen keineswegs überflüs- 

sig. Zwar ist die Erhebung und Verarbeitung per- 

sonenbezogener Daten mit Einwilligung des Betrof- 

fenen grundsätzlich auch dann zulässig, wenn eine 

gesetzliche Grundlage fehlt. Die Einwilligung 

wird jedoch zur Farce, wenn sie faktisch erzwun- 

gen wird, weil z.B. eine Bewerbung ohne Einwilli- 

gung nicht berücksichtigt wird. Soweit bestimmte 

Angaben verfügbar sein müssen, sind sie gesetz- 

lich präzise vorzuschreiben, aber zugleich auf 

den erforderlichen Umfang zu begrenzen. 

III. Neben der Neuordnung des Personalaktenrechts 

bedürfen auch andere Teilbereiche des öffentli- 

chen Dienstrechts der datenschutzgerechten gesetz- 

lichen Regelung. Die Konferenz der Datenschutz- 

beauftragten des Bundes und der Länder hält insbe- 

sondere die Lösung folgender Probleme für vor- 

rangig: 

i. Bewerbung um Einstellung in den öffentlichen 

Dienst 

Es ist - für den Bewerber transparent - festzu- 

legen, 
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- welche personenbezogenen Informationen von ihm 

verlangt bzw. über ihn eingeholt, wie sie ge- 

nutzt werden dürfen und wann sie zu löschen 

sind, 

- ob und unter welchen Voraussetzungen und in 

welchem Stadium des Verfahrens der Bewerber 

sich Tests, Untersuchungen und Überprüfungen zu 

unterziehen hat, 

- ob und inwieweit private Institutionen daran 

mitwirken und welche vertraglichen Sicherungen 

zum Schutz personenbezogener Daten zu verein- 

baren sind, 

- daß die Daten jeweils erst zu dem Zeitpunkt, in 

dem sie für das Verfahren erforderlich werden, 

und mit dem geringstmöglichen Eingriff erhoben 

werden. 

Sicherheitsüberprüfungen 

Es ist bereichsspezifisch gesetzlich festzulegen, 

- wer im öffentlichen Dienst einer Sicherheits- 

überprüfung unterzogen wird, 

- welche personenbezogenen Daten dafür erhoben 

und verarbeitet werden, 

- wie das Verfahren gestaltet wird, insbesondere 

welche Stellen mit welchen Befugnissen am Ver- 

fahren beteiligt sind und unter welchen Voraus- 

setzungen Sicherheitsbedenken anzunehmen sind, 

- daß die im Rahmen der Sicherheitsüberprüfung 

erhobenen Daten grundsätzlich nur für diesen 

Zweck verwendet werden dürfen, 
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- daß der Betroffene über das Ergebnis der Sicher- 

heitsüberprüfung zu unterrichten ist.* 

Ärztliche Untersuchung 

Es ist durch Gesetz oder ergänzende Rechtsverord- 

nung festzulegen, 

- unter welchen Voraussetzungen die ärztliche 

Untersuchung eines Bewerbers oder Bediensteten 

angeordnet werden kann, 

- daß jede ärztliche Untersuchung einen präzisen 

Untersuchungsauftrag voraussetzt, der Anlaß und 

Gegenstand der Untersuchung möglichst exakt 

definiert und den Umfang der Untersuchung ein- 

grenzt, 

- wie das Arztgeheimnis und der Datenschutz 

sicherzustellen sind, 

- wann und in welchem Umfang Versicherungen und 

früher behandelnde Ärzte über frühere Unter- 

suchungen und Maßnahmen befragt werden und 

diese offenbaren dürfen, 

- daß Ärzte und Versicherungen Daten nicht ohne 

Kenntnis des Betroffenen und nur mit Einwilli- 

gung des Bewerbers offenbaren dürfen, 

- daß die Unterlagen der ärztlichen Untersuchun- 

gen nicht für andere Zwecke verwendet werden 

und nicht mit solchen vermengt werden dürfen, 

die anderen Zwecken dienen, und daß sie zu 

vernichten sind, sobald sie nicht mehr benötigt 

werden, 
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- daß der Arzt der personalverwaltenden Stelle 

nur das Endergebnis seiner Untersuchung und - 

soweit erforderlich - nur tätigkeitsbezogene 

Risiken mitzuteilen hat, 

- daß dem Betroffenen ein Recht auf Einsicht in 

die beim Arzt verbliebenen Untersuchungsunter- 

lagen zusteht. 

Beihilfen 

Gesetzlich festzulegen sind die Grundlagen eines 

datenschutzgerechten Beihilfeverfahrens, insbeson- 

dere die Abschottung der Beihilfestelle, das 

Verbot automatisierter Speicherung von Diagnose- 

daten und anderer medizinischer Einzelangaben, 

die Zweckbindung der Daten sowie ein eigener 

Beihilfeanspruch der Angehörigen. 

Personalinformationssystenme 

Es muß dienstrechtlich gewährleistet sein, daß 

- automatisierte Systeme zur Verarbeitung von 

Personaldaten zu unterschiedlichen Zwecken 

(z.B. Urlaubsdatei, Telefondatenerfassung, 

PC-Betriebsdaten) nicht zu umfassenden Persön- 

lichkeitsprofilen verknüpft werden, 

- alle vorgesehenen Auswertungen von Personalda- 

ten in einer Übersicht, die dem Betroffenen 

zugänglich sein muß, zusammengefaßt werden, 

- Kontrollen der Bediensteten mit Hilfe automati- 

sierter Systeme unzulässig sind; Ausnahmen 

bedürfen einer gesetzlichen, insbesondere perso- 

nalvertretungsrechtlichen Regelung. 
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IV. Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der 

Länder fordern die für das Personalrecht zuständi- 

gen Minister und den Gesetzgeber auf, die auf der 

Grundlage der Rechtsprechung des Bundesverfas- 

sungsgerichts verfassungsrechtlich notwendigen 

Vorschriften zu erlassen. 

* Auf ihre Forderungen zur Sicherheitsüberprüfung 

(Geheimschutzgesetz2) in den Entschließungen vom 

13.09.1985, 18.04.1986 und 22.03.1990 nimmt die 

Konferenz Bezug. 
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Anlage 3 

€ u a schut 

Entschließung der Konferenz der Datenschutzbeauftrag- 

ten des Bundes und der Länder sowie der Datenschutzkon- 

mission Rheinland-Pfalz vom 8. März 1991 

I. 

Die Telekommunikation hat außerordentlich stark an 
Bedeutung gewonnen und ersetzt häufig den Brief oder 
auch das persönliche Gespräch: Über die dreißig Mil- 
lionen deutschen Telefone werden monatlich rund drei 
Milliarden Gespräche geführt. Für die Privatsphäre des 
Bürgers in einer freiheitlichen Gesellschaft ist es 
unverzichtbar, daß Telefongespräche unkontrolliert und 
unbeobachtet geführt werden können. Von existentieller 
Bedeutung wird dies, wenn der Bürger in Notlagen ge- 
rät, aus denen er sich nur mit vertraulicher Beratung 
und Hilfe befreien kann. Daher unterstützen sowohl die 
Kirchen als auch Hilfs- und Beratungsorganisationen 
die Forderung, das "Grundrecht auf unbeobachtete Kon- 
munikation" zu sichern. 

Dieser Forderung muß die technische Ausgestaltung der 
Telekommunikationsnetze und -dienste folgen, und die 
rechtlichen Regelungen müssen diesen sich aus der 
Verfassung ergebenden Auftrag erfüllen. Der Gesetzge- 
ber hat in dem am 01.07.1989 in Kraft getretenen Post- 
strukturgesetz die Bundesregierung aufgefordert, 
"Rechtsverordnungen zum Schutz personenbezogener Daten 

der am Fernmeldeverkehr Beteiligten" zu erlassen. Der 

Ausschuß für Post und Telekommunikation und der Innen- 
ausschuß des Deutschen Bundestages haben mehrfach den 
Schutz des Fernmeldegeheimnisses angemahnt. 
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Die vom Bundesminister für Post und Telekommunikation 

vorgelegten Entwürfe von Verordnungen über den Daten- 

schutz bei Dienstleistungen der Deutschen Bundespost 

TELEKOM (TDSV) und über den Datenschutz für Unterneh- 

men, die Telekommunikationsdienstleistungen erbringen 

(UDSV), widersprechen in wesentlichen Punkten dem 

Grundrecht auf unbeobachtete Kommunikation. Dabei ist 

besonders unverständlich, daß der Bundesminister von 

bereits früher gemachten Zusagen an den Deutschen 

Bundestag wieder abgerückt ist. 

Die Entwürfe bleiben in wichtigen Punkten unter dem 

Datenschutzniveau, das von der EG-Kommission in ihrem 

Richtlinienentwurf zum Schutz personenbezogener Daten 

und der Privatsphäre in öffentlichen digitalen Telekom- 

munikationsnetzen für den europäischen Binnenmarkt 

angestrebt wird. 

II. 

Ein wesentlicher Mangel besteht in der beabsichtigten 

Vollerfassung aller Verbindungsdaten von Telefonge- 

sprächen: Für jedes Telefonat soll bis zur Versendung 

der Entgeltrechnung bei der Deutschen Bundespost 

TELEKOM festgehalten werden dürfen, wer wann wie lange 

und mit wem telefoniert hat, nach Wahl des Kunden 

achtzig Tage darüber hinaus. Eine monatliche Aufli- 

stung dieser dem Fernmeldegeheimnis unterliegenden 

Informationen (Einzelentgeltnachweis) sollen Kunden - 

auch Arbeitgeber - auf Wunsch erhalten können. Außer- 

dem können nach S 12 Fernmeldeanlagengesetz (FAG) auch 

Gerichte und Staatsanwaltschaften bei strafrechtlichen 

Ermittlungen jeder Art, also auch bei Bagatelldelik- 

ten, ohne besondere Voraussetzung auf diese Daten 

zugreifen. 
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Abzulehnen ist auch die vorgesehene Beschränkung des 
Kunden auf die Alternative, daß von einem Anschluß die 

Telefonnummer des Anrufers immer oder nie beim Angeru- 
fenen angezeigt wird. Dem Recht auf informationelle 

Selbstbestimmung entspricht es, daß der Anrufer in 

jedem Einzelfall entscheiden kann, ob seine Rufnummer 

beim Angerufenen angezeigt wird. Umgekehrt hat jeder 

Angerufene selbstverständlich das Recht, nur Gespräche 

entgegenzunehmen, bei denen die Nummer des Anrufers 

angezeigt wird. 

III. 

Die Datenschutzbeauftragten fordern: 

1. Alle - durch die computergesteuerte Vermittlungs- 

technik entstehenden - Verbindungsdaten sind nach 

dem Ende der Verbindung mit folgender Maßgabe unver- 

züglich zu löschen: 

In die Entgeltdatenverarbeitung dürfen nur diejeni- 

gen Daten eingehen, die zur Berechnung der Entgelte 

in Summenform unerläßlich sind. Auf Antrag des 

Kunden darf zur Prüfung der Richtigkeit des in 

Rechnung gestellten Entgelts oder zur Erstellung 

des Einzelentgeltnachweises die Rufnummer des Ange- 

rufenen nur in einer zumindest um die letzten vier 

Ziffern verkürzten Form gespeichert werden. Die 

Daten sind spätestens achtzig Tage nach dem Absen- 

den der Entgeltrechnung zu löschen. 

Die Entscheidung des Kunden über die Form der Ab- 

rechnung muß auch bei der Abrechnung zwischen ver- 

schiedenen Netzbetreibern respektiert werden. 

2. Die Erstellung von "Kommunikationsprofilen", die 

Aussagen über das persönliche Telefonierverhalten 
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des Bürgers und die Nutzung anderer Telekommunika- 

tionsdienste enthalten, muß ausgeschlossen sein. 

Bei der Anzeige der Rufnummer des Anrufers beim 

Angerufenen müssen beide die Wahlmöglichkeit haben, 

diese Anzeige entweder auf Dauer oder im Einzelfall 

"auf Knopfdruck" zu unterdrücken. 

Ausnahmen von diesen Grundsätzen - zum Beispiel zur 

Aufklärung telefonischer Bedrohungen oder in Notfäl- 

len - müssen begründet, ausdrücklich geregelt und 

für den Betroffenen transparent sein. 

Die Konferenz bekräftigt ihre Forderung (Beschluß 

vom 4./5.10.1990), Eingriffe in das grundgesetzlich 

geschützte Fernmeldegeheimnis (Art. 10 GG) auf das 

unerläßliche Maß zu beschränken und insbesondere 

nicht schon im Bereich der Bagatellkriminalität 

zuzulassen. Die Regelung des $ 12 FAG hat im Zuge 

der technischen Entwicklung eine verfassungsrecht- 

lich bedenkliche neue Qualität erhalten, da sie 

nunmehr auch die bei Einsatz neuer Kommunikations- 

techniken anfallenden Abrechnungs-, Verbindungs-, 

Nutzungs- und Inhaltsdaten umfaßt. Statt im FAG 

sollten die Eingriffsmöglichkeiten in das Fernmelde- 

geheimnis im Rahmen der Strafverfolgung - schon aus 

Gründen der Normenklarheit - in der Strafprozeßord- 

nung unter engen Voraussetzungen und Beschränkungen 

abschließend geregelt werden. 
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